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KURZ BERICHTET

TREFFEN INNENPOLITISCHER SPRECHER:

Sachkompetenz dazu geholt

Die Innenpolitischen Sprecher
der Bundes- und Landtags-
fraktionen der SPD trafen sich am
21. und 22. März turnusmäßig, um
die aktuelle Situation der Inneren
Sicherheit zu bewerten und Pro-
blemlösungen zu beraten. Neu an
diesem Treffen: Sie holten dazu
kompetente Kenner der Lage an
den Tisch – die Bundesvor-
sitzenden der GdP, der DPolG und
des BDK, an deren fachlichen und
gewerkschaftlichen Positionen
man aufrichtig interessiert war.
Diese wurden vom GdP-Bundes-
vorsitzenden Konrad Freiberg mit
aller Deutlichkeit benannt. Ins-
besondere äußerte er seine Sorge
über das weitere Auseinander-
driften der Polizeien von Bund
und Ländern – angefangen bei der
Bezahlung, über Arbeitszeit-
regelungen, Ausstattung und Aus-
bildung bis hin zu den Polizei-
gesetzen in den Ländern. Außer-
dem lasse die personelle Ausstat-
tung vieler Polizeien die Kollegin-
nen und Kollegen an die absolu-
ten Leistungsgrenzen stoßen. Be-

trachtet man allein die Gefahren-
lage, die durch zunehmende
Gewaltkriminalität, durch den
islamistischen Terrorismus, die
Umtriebe der organisierten Krimi-
nalität und die sich ausweitende
Internetkriminalität stark geprägt
ist,  so sei es unverständlich, dass
die Polizeien mit immer weiteren
Kürzungen und eingeschränkten
Fahndungsmöglichkeiten zu käm-
pfen haben.

Konrad Freiberg begrüßte
aber auch, dass sich erstmals die
SPD-Innenpolitiker in diesem
Rahmen mit polizeilichen Inte-
ressenvertretern zusammensetz-
ten und erkannte durchaus an,
dass sich auf Bundesebene im
BGS und BKA die personelle
Situation und Ausstattung deut-
lich verbessert haben. Anerken-
nenswert auch der Einsatz des
Bundesinnenministers für die
DNA-Datei als erkennungs-
dienstliche Maßnahme und der
Vorschlag zur Verlängerung der
Aufbewahrung von Kommu-
nikationsdaten.                    tetz

GdP warnt vor Auseinanderdriften der Polizei

Ein erstes Gespräch mit dem
neuen Vorsitzenden der Ständigen
Konferenz der Innenminister und
-senatoren der Länder (IMK),
dem baden-württembergischem
Innenminister Heribert Rech,
führten der GdP-Bundesvor-
sitzende Konrad Freiberg und sein
Stellvertreter Bernhard Witthaut
Anfang März in Berlin.

In den Mittelpunkt der künf-
tigen IMK-Beratungen will
Innenminister Rech die Themen
Sicherheitsarchitektur, Bekämp-
fung des islamistischen Terroris-
mus, Internetkriminalität, Be-
völkerungsschutz, Zuwanderung
und die Vorbereitungen von
Bund und Ländern auf die
Fußballweltmeisterschaft 2006
stellen, zu der er eine IMK-
Sondersitzung plant.

GdP-Bundesvorsitzender
Konrad Freiberg appellierte an
den neuen IMK-Vorsitzenden,

Ein erstes Gespräch mit Baden-Württembergs Innenminister Heribert
Rech in seinem Amt als neuer Vorsitzender der IMK führten der GdP-
Bundesvorsitzende Konrad Freiberg und sein Stellvertreter Bernhard
Witthaut (v.r.n.l.) in der Berliner Landesvertretung Baden-
Württembergs.             Foto: Holecek

BRANDENBURG:

Personalabbau mit Ein-Euro-Jobern
auffangen?

Die Landesregierung in
Brandenburg hat einen drasti-
schen Personalabbau im Bereich
der Polizei beschlossen: 910 Stel-
len (ca. 11 Prozent) sollen bis
2009 wegfallen. Durch Einsatz
neuer Technik (für die übrigens
keine Mittel eingeplant sind!)
soll Personal freigesetzt werden
und eine verstärkte Kooperation
mit Berlin würde geprüft. Den
Bürgerinnen und Bürgern wird
vorgegaukelt, damit ließe sich
der Stellenabbau kompensieren,
er werde davon nichts spüren.

Wie man den Stellenabbau
noch kompensieren will, dafür
ein skurriles Beispiel aus
Wriezen: Dort sollen Arbeitslo-
sengeld-II-Empfänger für 1,20
Euro  die Stunde Streife laufen
und so das subjektive Sicher-
heitsgefühl der Bürger erhöhen.
Die GdP lehnt das Vorhaben
ganz entschieden ab: Es ist der
Weg in eine Billigpolizei und in
die Privatisierung der öffentli-

chen Sicherheit! Alles, was Ord-
nung und Sicherheit betrifft, ist
Aufgabe des Staates und muss
durch gut ausgebildete und pro-
fessionell arbeitende Polizist-
innen und Polizisten bzw.
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern von Ordnungsämtern geleis-
tet werden. Hier zeigen sich die
ersten Auswirkungen der Spar-
politik von Finanz- und Innen-
minister: Durch die Hintertür
werden durch Ein-Euro-Jobs re-
guläre Beschäftigungsverhältnis-
se beseitigt. Das ist schlicht ge-
setzwidrig. GdP-Lan-desvor-
sitzender Andreas Schuster for-
derte vom Innenminister, auf
dem Wege der Kommunalauf-
sicht das Sicherheitsmonopol des
Staates zu gewährleisten. Da
Streife laufende Ein-Euro-Jober
keinerlei Eingriffsbefugnisse ha-
ben, werde den Bürgern damit
ein Sicherheitsgefühl vorgegau-
kelt, das es nicht gibt. Das sei ver-
antwortungslos.

Michael Peckmann

sich während seiner Amtszeit
dafür einzusetzen, dass ein wei-
teres Auseinanderdriften der

Polizei in Deutschland in den
Bereichen Ausstattung, Ausbil-
dung und Bezahlung verhindert
wird. Die Neigung der Länder,
die Polizei nach eigener Kassen-
lage bezahlen zu wollen, führe zu
Verwerfungen und Qualitäts-
unterschieden. Scharf kritisierte
er den Personalabbau bei der
Polizei in den Ländern.

Für Baden-Württemberg deu-
tete Rech an, dass die Talsohle in
der Personalausstattung noch
nicht durchschritten sei. Er selbst
habe große Sorge um den künf-
tigen Altersaufbau der Polizei
angesichts der niedrigen Ein-
stellungszahlen. Rech betonte, er
halte das Berufsbeamtentum für
unverzichtbar. Eine Fortent-
wicklung des Beamtenrechts dür-
fe nur im Rahmen der verfas-
sungsrechtlichen Grenzen er-
folgen.

hol

GESPRÄCH MIT NEUEM IMK-VORSITZENDEN:
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EUROPOL:

BKA-Experte neuer Chef von Europol
Die Innen- und Justizminister

der 25 EU-Staaten haben Ende
Februar 2005 in Brüssel einstim-
mig Max-Peter Ratzel
(Foto) als neuen Chef
von Europol gewählt –
laut Bundesinnen-
minister Otto Schily sei
Ratzel der qualifizier-
teste Kandidat gewe-
sen.

Der Führungsposten
war rund acht Monate
unbesetzt, weil sich die
EU-Staaten im vergan-
genen Jahr nicht auf einen Nach-
folger des früheren, ebenfalls
deutschen Europol-Chefs Jürgen

Storbeck, einigen konnten. Auch
EuroCOP-Präsident Heinz Kie-
fer hatte sich angesichts der eu-

ropäischen Herausfor-
derungen bei der Be-
kämpfung der Organi-
sierten Kriminalität und
des Terrorismus wieder-
holt für die Beendigung
des Posten-Gerangels
eingesetzt.

Zuletzt hatte sich
Kiefer im Februar mit
einem persönlichen
Schreiben an alle ver-

antwortlichen Minister gewandt.
„Eine Behörde ohne Leiter steht
still“, so Kiefer.                       tetz

Zum Redaktionsschluss stand
fest: Die Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes wollen in den
Verhandlungen mit der TdL
(Tarifgemeinschaft deutscher
Länder) am 24./25. April in
Berlin eine Entscheidung zur
Übernahme des TVöD herbei-
führen. Der TVöD wurde am 9.
Februar 2005 mit Bund und
Kommunen vereinbart und wird
den BAT und seine Vergütungs-
ordnung ablösen (s. DP 3/05 ).

Die Länder wollen bezüglich
der Regelungen zum Weih-
nachtsgeld, Urlaubsgeld und der

TARIFVERHANDLUNGEN MIT DEN LÄNDERN:

Entscheidung herbeiführen

NORDRHEIN-WESTFAHLEN:

Frank Richter zum neuen
Vorsitzenden gewählt

Mit großer Mehrheit wählten
die Mitglieder des GdP-Landes-
bezirksbeirats (höchstes Gremi-
um zwischen den
Kongressen) den bis-
herigen Stellvertreter
Frank Richter (Foto)
zum Nachfolger des
zum 31. August dieses
Jahres aus Alters-
gründen ausschei-
denden GdP-Vorsit-
zenden Werner
Swienty. Der Geschäftsführende
Landesbezirksvorstand hatte
sich zu den vorgezogenen Wah-

len entschlossen, um in politisch
schwierigen Zeiten mögliche
Reibungsverluste bei einem an-

stehenden Amts-
wechsel zu vermeiden.
„Wir stehen vor wich-
tigen Entscheidungen,
vor gravierenden Ver-
änderungen der Poli-
zei. Umso wichtiger ist
es, dass die GdP Kon-
tinuität zeigt und ver-
lässlicher Gesprächs-

partner der Politik bleibt“, sagte
Werner Swienty.

                                           tetz

In Hamburg denkt die Senats-
verwaltung über die Einführung
eines unbezahlten Grundstudiums
nach. In Bremen wollte der Senat
nicht alle AnwärterInnen über-
nehmen und die kommenden zwei
Jahre nicht ausbilden. Dies konn-
te die Bremer GdP erfolgreich
abwehren. Glückwunsch für die-
sen sehr guten Erfolg liebe Kolle-
ginnen und Kollegen.

JUNGE GRUPPE:

Keine Kohle für Polizeiausbildung?

 „Wenn das Land bei seinen
Abbauplänen bleibt, ist das ver-
gleichbar mit der kompletten
Schließung von zehn Polizeire-
vieren. Die Dienststellen gehen
jetzt schon auf dem Zahnfleisch“,
so Thomas Friedrich, stellvertre-
tender GdP-Landesvorsitzender
von Sachsen-Anhalt auf einer
Pressekonferenz zum Thema
„Personalabbau in der Polizei
und die Auswirkungen auf die
Innere Sicherheit“.

Die Landesregierung plant,
von den zurzeit rund 8.000

SACHSEN-ANHALT:

Mit alter Berechnung Stellenabbau
begründet

Polizeivollzugsbeamten 1.000
einzusparen. Berechnungs-
grundlage für den Personalabbau
ist die so genannte „Polizei-
dichteformel“, die schon seit
1998 im Bundesmaßstab nie-
mand mehr verwendet.

Die GdP forderte die Landes-
regierung auf, die personelle Aus-
stattung der Polizei anhand der
Aufgaben und Belastungen aus
Kriminal- und Verkehrsge-
schehen zu errechnen, um ein
realistisches Bild zu erhalten.

loje

Arbeitszeit schlechtere Regelun-
gen durchsetzen als im TVöD
geregelt sind. Das ist mit den
Gewerkschaften nicht zu ma-
chen. Sie wollen eine Entschei-
dung über die Übernahme des
TVöD für die Beschäftigten der
Länder herbeiführen wie mit
Bund und Kommunen verein-
bart.

Termin für die Beratung und
gegebenenfalls Entscheidung
über den Verhandlungsstand
durch die Tarifkommissionen der
Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes im DGB: 25. April 2005
in Berlin.          kör

Den Weg, den die Dienstherren
zur Zeit beschreiten, nämlich sich
leise aus der Ausbildung ihrer Po-
lizei und damit aus ihrer Verant-
wortung der Gesellschaft gegenü-
ber zu verabschieden, müssen wir
entschlossen entgegen treten. Der
Polizeiberuf ist ein Beruf mit noch
hoher Attraktivität. Er ist aber
auch mit ständigen Gefahren für
Leib und Leben der Polizeibe-

amtInnen verbunden. Daher stellt
er auch besondere Anforderungen
an die berufliche und soziale
Sicherheit.

Der „Status Beamter auf Wider-
ruf“, mit einer angemessenen Be-
soldung und einer Übernahme-
garantie, ist ein wichtiger Grund,
warum sich junge Menschen für
diesen Beruf entscheiden. Die At-
traktivität der polizeilichen Ausbil-
dung würde bei deren Wegfall
stark sinken. Geeignete Bewer-
berInnen in ausreichender Zahl zu
finden, würde zunehmend schwie-

riger. In unseren Diskussionen
über kreative neue Wege in der Po-
lizei bis hin zu mehr Ausbildungs-
plätzen sollten wir nicht in voraus-
eilendem Gehorsam Sparmodelle
mit möglicherweise fatalen Ergeb-
nissen anbieten, sondern neue
Ideen bundesweit diskutieren und
deren Folgen und Risiken genau
bewerten. Hierzu sind alle aufge-
fordert.

(Siehe auch S. 23: JUNGE
GRUPPE gegen Externalisierung
der polizeilichen Ausbildung)

sg

Foto: BKA
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Zu: Leserbrief von
Winfriede Schreiber zu
„Die Netzwerke der
rechten Szene, DP 4/05

Frau Schreiber spricht dem
Autoren Stephan Braun die Be-
rechtigung ab, die Formulierung
zu gebrauchen: „Tatsächlich ist es
im Osten gelungen, so genannte
‚national befreite‘ Zonen zu
schaffen, in denen Rechtsextre-
mismus zur dominierenden
Alltagskultur aufgestiegen ist“.
Sie führt an, dass es ein Wesens-
zug der in die Öffentlichkeit
drängenden Rechten ist, sich
stärker darzustellen, als sie es tat-
sächlich sind. Bedeutsam ist ihr
zudem, die Effektivität der
Polizeiarbeit vor Ort nicht grund-
los in Frage zu stellen. Insgesamt
richtet sie den Blick darauf, den
Kampf gegen den Rechtsextre-
mismus nicht mit Übertreibun-
gen zu behindern.

Offenbar vertritt Frau Schrei-
ber den Standpunkt, Kritik an
der bestehenden Situation – auch
solche durch Konstatierung äu-
ßerst bedenklicher Fakten – sei
stets als Angriff, nicht aber als
Versuch der Benennung zu be-
arbeitender Problemfelder zu
werten. Hierzu legt sie überaus
großen Wert auf den Gebrauch
bzw. Nichtgebrauch einer Formu-
lierung, deren ausgiebige Defini-
tion und kritische Diskussion den
Rahmen des Artikels von
Stephan Braun in der DP 1/05
sprengen würde: Der Begriff
„dominierende Alltagskultur“
hat auch mir zu denken gegeben.
Doch es gibt diese Bereiche. Was
nicht heißt, dass dort niemals ein
Mensch mit bunten langen Haa-
ren oder dunkler Hautfarbe zu
sehen ist. Was auch nicht heißt,
dass vierundzwanzig Stunden am
Tag dort Rechtsradikale mar-
schieren, geschweige denn bei
Wahlen lediglich rechtsextreme
Parteien gewählt werden. Es
heißt, dass rechtsextreme An-
sichten im Alltag vorherrschen.
Zu bemerken sind diese an Äu-
ßerungen aller Altersgruppen
und Bevölkerungsschichten – je-
dem in der BRD aufhältigen
Ausländer, der kein Top-Mana-
ger oder Filmschauspieler ist,

Die Politik hat versagt,
die Polizei darf es ausbaden

Seit dem spektakulären Ein-
zug in den Sächsischen Landtag
im September 2004 konnten sich
die gewählten Anhänger der
NPD verschiedentlich medien-
und skandalträchtig in Szene set-
zen. Dies führte zu einem beson-
deren Maß an Betroffenheit in
der Politik. Man war erschreckt
über das Ausmaß rechts-
extremen Gedankenguts und der
Sympathien dafür. Dabei hatte
sich am Grundzustand, wenn
man sich die Entwicklung des
Rechtsextremismus in den letz-
ten Jahren betrachtet, eigentlich
nichts geändert – er hat sich
diesmal nur anschaulich, weil
parlamentarisch, dokumentiert.
Leider folgte der berechtigten
Empörung nahezu aller politi-
schen Parteien schnell wieder die
durch zunehmende Hilflosigkeit
und Aktionismus gekennzeich-
nete unzureichende politische
Alltagsarbeit.

Wirklich kontinuierlich arbei-
ten hingegen die Sicherheits-

behörden, Polizei und Verfas-
sungsschutz gegen rechte Gewalt
und Neonazismus – allerdings
mit Grenzen: Die NPD ist nicht
verboten, im Gegenteil, ihre An-
hänger präsentieren sich salonfä-
hig; schließlich ist ihre Partei de-
mokratisch gewählt, genießt auch
die finanzielle Unterstützung im
Rahmen der Parteiengesetze –
bezahlt aus Steuergeldern.

Für mich als Gewerkschafter
ist dies ein empörender Zustand,
woran aber nicht zu rütteln ist, so
lange die rechtsextremen Partei-
en ihren demokratischen Status
aufrechterhalten können. Das
erste Verbotsverfahren gegen die
NPD ist aus formalen Gründen
gescheitert (V-Leute-Affäre).
Das heißt, es ist nicht festgestellt
worden, dass die NPD nicht ver-
fassungswidrig sei. Nun scheut
man einen zweiten Prozess, weil
man eine mögliche weitere Nie-
derlage der demokratischen Ver-
nunft befürchtet.

Die andere unverständliche
Seite für mich ist jedoch, dass
angesichts der Geschichte und
aktueller Gewalttaten rechts-
extremer Akteure Parteien mit
diesem Gedankengut noch
immer Anhänger finden – auch
versteckte, anonyme aus anderen
politischen Lagern, wie jüngst bei
mehreren Abstimmungen im
Sächsischen Landtag zu beob-
achten war.

Sicher, die Politikverdrossen-
heit, die Unzufriedenheit mit der
gegenwärtigen Situation in unse-
rem Land suchen nach Ventilen.
Während wirtschaftlicher De-
pressionen hatten Populisten
schon immer ein leichtes Spiel
mit unzufriedenen Seelen. Aber
ein Rechtsruck in einer Gesell-
schaft war auch immer ein un-
tauglicher Versuch, die Verhält-
nisse zu verbessern. Denn mit
dem Wähler-Veto für rechts-
extreme Parteien werden

zugleich deren Gesinnung und
Gebaren legitimiert – Verdum-
mung, Volksverhetzung, rohe Ge-
walt. Erinnert sei nur an die aus-
länderfeindlichen Exzesse in
Rostock, Mölln, Lübeck und So-
lingen.

In ständiger engagierter und
problembezogener politischer
Alltagsarbeit muss es gelingen,
die Köpfe der Wähler in unse-
rem Land zu erreichen, um zu
verhindern, dass solche extremen
politischen Kräfte eine parla-
mentarische und medien-
wirksame Bühne finden. Die Ge-
werkschaften leisten dafür seit
Jahren u. a. mit wirksamen Publi-
kationen und Bildungs-
veranstaltungen ihren Beitrag.
Auch die verschiedenen Gegen-
Projekte der Regierung sind löb-
lich, doch die Wurzel des Übels
kann sich nahezu ungebremst
ausbreiten. Wir müssen die Ursa-
chen des Rechtsextremismus be-
seitigen. Nicht nur Betroffenheit
ist gefragt, sondern glaubwürdi-
ges Handeln der Politik und der
sie tragenden Personen.

So haben unsere Polizistinnen
und Polizisten also vorerst weiter
die gesetzliche Verpflichtung,
auch solche Aufmärsche der
Rechten begleiten zu müssen,
wie sie nahezu jedes Wochenen-
de und auch zum Tag der Befrei-
ung am 8. Mai in Berlin geplant
sind. Für die Kolleginnen und
Kollegen sind solche Einsätze
nicht nur eine dienstliche, son-
dern auch eine emotionale Be-
lastung: Sie haben ihren Dienst-
eid auf die Verfassung abgelegt,
werden in der Öffentlichkeit
aber mit der Formel „Deutsche
Polizisten schützen die Faschis-
ten“ regelmäßig diskreditiert.

Diesen Kolleginnen und Kol-
legen gehört unser Dank. Doch
eins muss auch deutlich gesagt
werden: Bei allem Verständnis
für Gegendemonstranten, wer
Gewalt anwendet, fördert den
Rechtsextremismus und zwingt
die Polizei zum Handeln.
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Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen, um
möglichst viele Kolleginnen
und Kollegen zu Wort kom-
men zu lassen. Abgedruckte
Zuschriften geben nicht
unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder. Anonyme
Zuschriften werden nicht
berücksichtigt.

Kontakt zur Redaktion:

GdP-Bundesvorstand
Redaktion Deutsche Polizei
Stromstraße 4
10555 Berlin
Tel.: 030/39 99 21-114
Fax: 030/39 99 21-190
E-Mail:
gdp-redaktion@gdp-online.de

wird prinzipiell unterstellt, den
deutschen Staat auszunutzen,
ihm Kosten zu verursachen oder
anstelle eines Deutschen hier zu
arbeiten. Ist es kein Hinweis auf
Akzeptanz rechtsextremer An-
sichten, wenn widerspruchslos
Forderungen von NPD und an-
deren profaschistischen Parteien
hingenommen werden? Ist nicht
auch die Akzeptanz von Acces-
soires, die von der rechten Szene
geprägt wurden, ein Hinweis auf
die Dominanz rechtsextremer
Ansichten?

Einen mehr als nur beden-
kenswerten Zustand stellt es
meiner Ansicht nach dar, wenn
in einer Region nach einer
Propagandastraftat mit rechts-
extremem Hintergrund zwar un-
beteiligte Zeugen von der Poli-
zei ermittelt werden, diese jedoch
nicht gewillt sind, zur Erhellung
von Tatumständen und Hinter-
gründen beizutragen.

Inwieweit dieses Benennen
des Ist-Zustandes die Effektivi-
tät der Polizeiarbeit in Frage
stellt, kann ich nicht nachvollzie-
hen. Kritische, auch provokante
Analyse ist Voraussetzung, Stra-
tegien zur Bekämpfung des
Rechtsextremismus zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Der
„Rückbau“ sozialer Infrastruk-
tur – einschließlich der Polizei –
verhindert wirksames Gegen-
steuern in der Gesellschaft.

Eine nicht beschönigende und
tabulose, aber auch eine nicht ver-
herrlichende oder übertreibende
Diskussion zum Thema Rechtsex-
tremismus und gesellschaftlicher
Rechtsruck ist längst fällig. Wenn
diese Diskussion Effizienz in Fra-
ge stellt, dann garantiert nicht aus-

Nun ist es amtlich, die noch
nicht ganz designierte Bundespo-
lizei wird blau gemacht – nicht mit
Schnaps und Bier, sondern im tex-
tilen Erscheinungsbild schließen
wir das Kapitel „hässlichste
Polizeiuniform Europas“ und tre-
ten zukünftig kostenneutral in in-
ternationalem Polizeiblau zutage.

Wichtig und richtig – wie ich fin-

Zu: Grün oder Blau? –
Polizeiliche Farben-
vielfalt, DP 3/05

Vorneweg will ich natürlich
sagen, dass ich absolut nichts ge-
gen die Kollegen der Bundespo-
lizei habe, ob in „Blau“ oder in
„Grün“.

Meiner Meinung nach ist es
aber nicht gut, dass wir mit der
„Bundespolizei“ zwei „Poli-
zeien“ haben – weniger für die
Polizei, sondern mehr verwirrend
für den Bürger. Dem geht es
dann bald so wie uns z. B. in Ita-
lien, wo es auch verschiedene
„Polizeien“ gibt und man nicht
weiß, wer wofür zuständig ist.
Nach Außen ist aber alles Poli-
zei. Und wie wirkt es z. B. auf
andere Verkehrsteilnehmer,
wenn die Bundespolizei ersicht-
liche VOwis einfach nicht ahndet
bzw. nicht ahnden kann? Einen
besseren Namensvorschlag habe
ich allerdings gerade auch nicht.

Ulrich Klamt, Polizeirevier
Stuttgart-ZuffenhausenIn eigener Sache:

Wir möchten alle Kollegin-
nen und Kollegen bitten, bei
Umzug ihre neue Anschrift
möglichst schnell ihren Lan-
desbezirken anzugeben, da-
mit die DEUTSCHE POLI-
ZEI zugestellt werden kann.
Die Post liefert uns nämlich
ab Mitte des Jahres keine
„Rückläufer“ mehr.

Verlag DEUTSCHE
POLIZEILITERATUR

schließlich die der Polizeiarbeit
vor Ort. Eher die Effizienz der
Arbeit aller Sozialisations-
gruppen. Wenn diese von rechts-
extremen Gedanken durchsetzt
sind, kann im Ergebnis dieser So-
zialisation nichts anderes stehen,
als dass Rechte an der Schaffung
„national befreiter Zonen“ arbei-
ten – toleriert von der Mehrheit
der Bevölkerung. Stephan Braun
hat es so ausgedrückt: „Zonen, in
denen der Rechtsextremismus
zur dominierenden Alltagskultur
aufgestiegen ist“.

Ehrenfried Jäschke,
per E-Mail

de; insbesondere im Hinblick auf
die fortschreitende internationale
Zusammenarbeit der Polizei-
behörden bezogen. Wann kommt
die denn nun – die blaue Fassade?
Und welche Modelle haben das
Rennen gemacht und warum? Wie
zweckmäßig ist sie für Einsatz?

Die Gerüchteküche brodelt.
Wird das Hamburger Modell mit
US-Achteck-Hütchen und Har-
ley (sehr deutsch-traditionell …)
eingeführt oder lieber doch Steh-
kragen „Made in Austria“ oder
einfach nur ein Tütchen blaue
Textilfarbe für jeden (äußerst
haushaltsfreundlich) oder?

Was ich verbesserungswürdiger
finde: Die wenigsten von denen,
die die neue Montur alltäglich nut-
zen müssen, wurden bisher gefragt.
Und das, obwohl doch der Erfolg
einer so weitreichenden Entschei-
dung auch maßgeblich von der
Akzeptanz der neuen Uniformen
bei den Polizeibeamten abhängt.
Wäre es daher nicht dem Erfolge
zuträglich, wenn beispielsweise
eine Vorinstanz anhand der
Versuchsergebnisse und Funktio-
nalitätsprüfungen, sowie unter
Beachtung dessen, was wirtschaft-
lich und politisch möglich ist, eini-
ge (3-5) verschiedene Modell-
kreationen auswählt und zwischen
diesen dann eine Auswahl von
30.000 PVB (oder zumindest einer
bemessen an der Personalstruktur

repräsentativen Gruppe) erfolgt?
Schließlich werden wir wohl die
nächsten Jahrzehnte mit der Ent-
scheidung leben und uns, also die
Bundespolizei, darstellen müssen.
Das wäre, wie ich finde eine leit-
bildgerechte Entscheidungs-fin-
dung, für die es in Anbetracht der
mitte- bis langfristigen Planungen
des BMI in dieser Angelegenheit
auch längst noch nicht zu spät sein
dürfte.

Jörg Heinen, Düren
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TITEL

Solidarität plus Demokratie =
Mitbestimmung

Personalräte gibt es in der Bundesrepublik seit rund 50
Jahren. Am 16. Juli 1955 nahm der Bundestag gegen die
Stimmen der SPD (ihr ging die Mitbestimmung nicht weit
genug) endgültig ein Personalvertretungsgesetz an –
eine Rahmenvorschrift für die Länder.
Seither stellen die Beteiligungsrechte des Personalrates
eine gewachsene Einrichtung dar. Sie haben Tradition
und werden allgemein anerkannt. Dennoch will gerade in
jüngster Zeit mancher Politiker und „Wirtschafts-
stratege“ an die Mitbestimmung heran. Dann würde es
mehr Gestaltungsspielraum für den Arbeitgeber geben (z.
B. in der Dienstplangestaltung, beim „Verhalten und die
Ordnung in der Dienststelle“ oder auch bei der Gestaltung
der Arbeitsplätze), es könnten mehr Arbeitsplätze
entstehen …
Man muss kein Polizist sein, um hier misstrauisch zu wer-
den: Das hört sich ganz stark nach demokratiefreier Zone
mit frühkapitalistischen Verhältnissen an.

MITBESTIMMUNG

Warum Mitbestimmung?
Der Zweck der personal-

rätlichen Mitbestimmung liegt
im Schutz der Beschäftigten.
Mancher mag meinen, die
Fürsorgepflicht des Dienstherrn
brauche nicht zusätzlich noch
Mitbestimmung. Das hieße ja,
der Dienstherr würde seiner

Fürsorgepflicht a priori nicht
nachkommen… Dass Mitbestim-
mung im Öffentlichen Dienst
kein Widerspruch zur Fürsorge-
pflicht ist, hat die Zeit längst be-
wiesen. Der Schutz der individu-
ellen Interessen ist auch aus der
Praxis heraus nicht der primäre

Konfliktfall. Viel mehr geht es
um die Mitgestaltung des Ar-
beitsumfeldes, um Vermeidung
von Konfliktfällen – zum beider-
seitigen Vorteil.

Es wird ein „stilles Jubiläum“
in diesem Jahr. Die Inkraftset-
zung des Personalvertretungs-
gesetzes vor 50 Jahren war we-
gen unzureichender Mitbestim-
mungsrechte von gewerkschaft-
licher Kritik begleitet.

Der Personalrat wurde eine
Institution, die im Berufsleben
ein gewichtiges Wort mitzureden
hat. Er hat sich als kollektive
Wahrnehmung der Interessen
durch ein gewähltes Gremium
für Einzelne oder von Beschäf-
tigtengruppen oder gar der ge-

samten Beschäftigten einer
Dienststelle bewährt. Neben
dem Grundsatz der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit steht in
der Personalratsarbeit auch
immer die Losung „Verhandeln
statt Verordnen“.

Wodurch ist diese Verhand-
lungssituation geprägt und wo-
rin bestehen die Vorteile einer
gemeinschaftlichen Interessen-
vertretung?

Solidarität als tägliche
Übung

In Deutschland wurde in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhundert
dem Gemeinwohl einen deutli-
chen Vorrang vor persönlicher
Zielsetzung gegeben. Nach dem
Zweiten Weltkrieg korrigierten
wir diese Auffassung und vertra-
ten die Ansicht, dass der demo-
kratische Staat in erster Linie dem
Wohl des Bürgers zu dienen habe.
Das Prinzip vom „Sozialstaat“
wurde entwickelt. In der Verfas-
sung zwar nicht ausdrücklich so
genannt, formulieren die Artikel
20 und 28 Grundgesetz den „so-
zialen Bundesstaat“ beziehungs-
weise „sozialen Rechtsstaat“.

Mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und glücklicherweise
ohne eine reale Kriegsbedro-
hung veränderten sich die Wert-
vorstellungen. Der Begriff „So-
lidarität“ scheint heute vieldeu-
tig, dabei aber verschlissen. Er
fehlt in keiner Grundwerteliste,
weder in christlichen, sozialisti-
schen oder liberalen Partei-
programmen noch in kirchlicher
Stellungnahme zur sozialen Lage
oder Leistungsbeschreibung ei-
ner Krankenkasse.

Mit steigendem „Selbstver-
wirklichungsanspruch“ entwi-
ckelte sich zunehmend ein Klima
in unserer Gesellschaft, in dem
Solidarität offenbar schneller
schmilzt als es die Polkappen tun.

Mitbestimmung …

… wahrt die Würde,
… sichert den Frieden in

  den Dienststellen,
… garantiert Stabilität,
… kontrolliert,
… schützt vor Willkür,
… ist Konfliktmanagement,
… gestaltet die Arbeit.

Vorläufer personalrätlicher
Mitbestimmung

Die Weimarer Reichsver-
fassung vom August 1919 sah
in ihrem Artikel 130 Abs. 3 die
Bildung von besonderen
Beamtenvertretungen vor.
Ein Reichsgesetz, das dies im
Einzelnen regelte, wurde nie
verabschiedet.

Das Betriebsrätegesetz
vom Februar 1920 basierte auf
einer Verordnung aus 1918
und regelte den Wirkungsbe-
reich der Angestellten im Öf-
fentlichen Dienst.

Nach dem Zusammen-
bruch des Nazireiches und der
Gründung der Bundesre-
publik spielte das Thema Mit-
bestimmung der Arbeitneh-
mer eine wichtige Rolle. Fast
alle politischen Kräfte waren
sich einig, dass eine Demo-
kratisierung der Arbeitswelt
ein wichtiger Beitrag zu den
Bemühungen „Nie wieder
Diktaturen“ darstellte.

Im Juli 1952 wurde das
Betriebsverfassungsgesetz
verabschiedet. Der Öffent-
liche Dienst war aus dem
Geltungsbereich ausdrücklich
ausgenommen. Die Regelun-
gen für den Öffentlichen
Dienst erfolgten 1955.

Quelle: polis
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„Die Regelungen des Perso-
nalvertretungsrechts, die den
Bediensteten Beteilungsrechte
einräumen, sind ein wichtiges
Mittel zur Wahrung der Men-
schenwürde und der Persön-
lichkeitsentfaltung in der Dienst-
stelle. Sie wurzeln im Sozial-
staatsgedanken und gehen auf
Vorstellungen zurück, die auch
den Grundrechtsverbürgungen
der Art. 1, 2 und 5 zugrunde lie-
gen.“ (BVerfGE 28,314,323)

Um die Wahrung der Men-
schenwürde im Arbeitsprozess
zu garantieren, gibt es keine an-
dere Alternative als die Mitbe-
stimmung. Denn der Umgang
mit Menschen berührt immer
seine Würde. Ob die Aushändi-
gung der Urkunde aus Anlass
seiner Ernennung, Befragungen
aus Anlass einer Personalaus-
wahl oder die Einhaltung der Ar-
beitszeit oder Arbeitssicher-
heitsrichtlinien – immer ist die
Menschenwürde berührt. Trotz
emotionaler Intelligenz, Empa-
thie und soziale Kompetenz der
Führung gestaltet erst die Mitbe-
stimmung den würdevollen Um-
gang miteinander in der Dienst-
stellen.

Da sich die Welt weiterdreht
und sich Rahmenbedingungen
des täglichen Dienstes ändern,
wurden auch Ziel und Zweck des
Bundespersonalvertretungsgeset-
zes aus 1973 gegenüber dem 55er
Gesetz neu definiert:

„Inzwischen sind die Aufga-
ben des öffentlichen Dienstes
wesentlich erweitert worden,
Technisierung und Rationalisie-
rung sowie das gewandte Ver-
ständnis über die Mitwirkung
der Bediensteten an Ent-
scheidungen, die ihr per-
sönliches innerdienstli-
ches Verhältnis betref-
fen, haben den Arbeits-
stil in den Verwaltungen
verändert.“

Im heutigen Zeital-
ter von
Zielvereinbarun-gen, brau-
chen wir in der digitalen Welt von
„eGovernment“ am Beginn des
21. Jahrhunderts ein neues Mit-
bestimmungsrecht, um die Wür-
de des arbeitenden Menschen
auch entsprechend den neuen

Bedingungen zu schützten und
zu bewahren. Denn jeder von uns
kann bezeugen, dass die elektro-
nischen Prozesse und Möglich-

keiten die Arbeitswelt insgesamt
und jeden einzelnen Arbeitsplatz
ganz erheblich beeinflussen.

Mitbestimmung
kontrolliert

Der allgemeine Überwach-
ungsauftrag der Personalräte
und ihre demokratische Legiti-
mation bilden die Pole für das

immer währende Span-
nungsfeld zwischen
Dienststellenleitung und
Beschäftigtenvertretung.
Hier spiegelt sich am
deutlichsten das Demo-
kratieverständnis und das
Verständnis von einem
bestimmten Menschen-
bild wider. Es geht dabei
nicht um die gewerk-
schaftliche Einflussnahme

auf vornehmlich einen hierar-
chischen Apparat. Sondern der
gewerkschaftliche Einfluss gilt
insbesondere der parlamentari-
schen Steuerung dieser Appara-
te. Denn die Aufgabe von Per-

sonalvertretungen als „dienst-
stelleninternes Organ“ ist es
auch, Planungen der Behörde da-
hingehend zu überprüfen, ob sie
mit gesetzlichen Grundlagen ver-
einbar sind. Insofern ist die Mit-
bestimmung der Personalräte
eine Ergänzung der parlamenta-
rischen Kontrolle – ohne damit
in die Organisationsgewalt des
„Dienstherren“ einzugreifen.

Es ist kein allzu kühner
Schluss, in den Kontrolltätig-
keiten der Personalräte ein taug-
liches Mittel zur Verhütung von
Machtmissbrauch in einem Be-
reich zu sehen, der vom Parla-
ment nicht oder nicht hinrei-
chend kontrolliert wird.

Es besteht kein Zweifel daran,
dass Verwaltungshandeln an
Recht und Gesetz gebunden ist,
doch es gibt keine freiwillige
Selbstkontrolle.

Konfliktfall

Im Alltag kann es passieren,
dass den Personalräten die Qua-
lifikation für eine Kontrolle – vor
allem Rechtskontrolle abgespro-
chen wird. Sicher, die Personal-
räte haben keine Aufgabe im Sin-
ne der Dienst- und Fachaufsicht
gegenüber der Dienststelle; ihre
verwaltungsinterne Aufgabe be-
steht in der Feststellung, ob die
Gesetze, die vom Parlament ver-
abschiedet wurden, umgesetzt
und eingehalten werden. Zwar
liegt dem Mitbestimmungsrecht
idealerweise das Partnerschafts-
prinzip zwischen Mitarbeiter-
vertretung und Dienststelle zu
Grunde, doch in der gelebten
Wirklichkeit hängt es auch vom
Verhältnis der Partner zueinan-
der und vom jeweiligen Thema
ab, ob die Mitbestimmung zu ei-
nem regelrechten Kampfbegriff
wird.

Mitbestimmung
gestaltet den Alltag

Durch die Personalräte wur-
zelt die Gewerkschaft im Alltag
der Menschen. Diesen Alltag
spiegelt auch der Katalog von
Beteiligungsrechten wider.

Die Gestaltung der Arbeits-
plätze ist neben der gerechten

Selbstverwirklichung
contra Solidarität?

Was können Personalver-
tretungen in einer Zeit, in der
vorwiegend geschmeidige Worte
und der Ellenbogen zählen, tat-
sächlich bewirken?

Die Mitbestimmung hat das
Leitmotiv „Zum Wohle der Be-
schäftigten und Erfüllung der der
Dienststelle obliegenden Aufga-
ben.“

Sie erzielt damit mehrere Wir-
kungen:
• Der Interessenausgleich zwi-

schen den Beschäftigten und
der Ausgleich zwischen den
Beschäftigteninteressen und
den Zielen der Dienststelle un-
terliegt dem „Konfliktmana-
gement“ durch Mitbestim-
mung.

• Durch die Beteiligung insbe-
sondere an Personalentschei-
dungen sichert das Kollek-
tivorgan „Personalrat“ den
Frieden in der Dienststelle.

• Verlässlichkeit und geregelte
Verhältnisse werden durch die
Beteiligungstatbestände mög-
lich.
Die Mitarbeitervertretung

nimmt durch ihre Arbeit eine
wichtige Position im Verhältnis
der Menschen zu einander ein.

Solidarität in der Personalrats-
praxis beruht in erster Linie dar-
auf, dass verschiedene Interessen
gegenseitig geachtet und aner-
kannt werden und entsprechend
verhandelt wird.

Mit ihrem Einsatz für die Wah-
rung gleicher Lebenschancen tru-
gen und tragen die Personal-
vertretungen wesentlich zur
Demokratisierung in der Gesell-
schaft und in den Dienststellen bei.

Mitbestimmung wahrt
die Würde des Menschen

Die rechtliche Grundlage für
die Vertretung der im Öffentli-
chen Dienst Beschäftigten ergibt
sich aus dem Sozialstaatsprinzip
sowie Art. 1 und 2 des Grund-
gesetztes. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat hierzu ein Spek-
trum von Verfassungsprinzipien
und Grundrechten festgeschrie-
ben:

Der Einsatz von neuer Tech-
nologie und Informations-
technik macht das so genann-
te eGovernment möglich. Der
Begriff „eGovernment” steht
für die Veränderungen der Ar-
beitsweisen und des Perso-
naleinsatzes in der öffent-
lichen Verwaltung mit dem
Ziel, Effizienz- und Effektivität
zu steigern. Durch die Kombi-
nation aus Organisation, Ar-
beitsabläufen und Technolo-
gie können erhebliche Ein-
sparpotenziale erzielt werden.

Wir können
in dieser Welt nur
als Partner
miteinander leben
oder als Narren
untergehen.

Martin Luther-King
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und nachvollziehbaren Bezah-
lung und Arbeitzeit ein zentraler
Punkt von Mitbestimmung. Hier
kann sehr konkret gearbeitet
werden.

Niemandem sollte es gleich-
gültig sein, ob er die berufliche
Arbeit nur erträgt oder als posi-
tiven Teil seines Lebens empfin-
det und mit Befriedigung gestal-
tet. Wie sagt doch ein irischer Se-
genswunsch:  „Alles, was ich heu-
te tue, ist wichtig, schließlich gebe
ich einen ganzen Tag meines Le-
bens dafür her.“

Der mündige Beschäftigte
und sein Personalrat dürften so-
mit keinen Konflikt miteinander
haben. Und die Personalrats-

Baden-Württemberg 28.11. - 1.12.2005
Bayern voraussichtlich Juni 2006
Berlin Oktober bis Dezember 2008
BGS März bis Mai 2008
BKA März bis Mai 2008
Brandenburg März 2006
Bremen März 2008
Hamburg März 2006
Hessen Mai 2008
Mecklenburg-Vorpommern Mai 2006
Niedersachsen 12./13. April 2005
Nordrhein-Westfalen Mai 2008
Rheinland-Pfalz 25. - 29. April 2005
Saarland 11./12. Mai 2005
Sachsen 12. - 14. + 19. - 21. April 2005
Sachsen-Anhalt 27./28. April 2005
Schleswig-Holstein Mai 2007
Thüringen Mai 2006

Personalratswahlen
in den Ländern und
Bezirken

wahlen bieten beste Möglichkei-
ten, sich quasi indirekt  an der in-
nerdienstlichen Gestaltung zu
beteiligen. Denn nur die
Stimmenabgabe legitimiert das
Personalratsmitglied, im Sinne
der Beschäftigten tätig zu wer-
den. Wie hoch die Wahl-
beteiligung ist, sagt dabei eine
ganze Menge darüber aus, wie
die Beschäftigten das Tun der
Personalräte wertschätzen.

Die Bereitschaft, selbst im
Personalrat mitzuarbeiten, er-
weitert zum einen die Chancen,
am dienstlichen Umfeld gestalte-
risch mitzuwirken. Zum anderen
kann die Tätigkeit auch zur eige-
nen Zufriedenheit beitragen.
Denn die Teilnahme an einer Ge-
meinschaft entspricht der urei-

gensten We-
sensart des
M e n s c h e n :
M e n s c h e n
brauchen eine
G e m e i n -
schaft. In ihr
finden sie Be-
stätigung, Ge-
b o r g e n h e i t
und Schutz.

Dabei muss allerdings ein jeder
begreifen, dass er nicht nur von
der Gemeinschaft einen Vorteil
erwarten darf, sondern dass er
dieser Gemeinschaft mit einem
eigenen Leistungsbeitrag ver-
pflichtet ist. Damit ist die Selbst-
bestimmung am eigenen Arbeits-
platz und in der eigenen Dienst-
stelle ein demokratischer Wert
an sich.

Die Personalratsmitglieder
vertreten in ihrer Arbeit die Ge-
samtheit der Dienststelle. Durch
diese Interessenvertretung kann
die Führungsarbeit der arbeits-
rechtlichen und dienstrecht-
lichen Verantwortlichen ergänzt
und stabilisiert werden. Betei-
ligungsrechte behindern nicht
die Funktionsfähigkeit der Ver-
waltung. Vielmehr belegt die
Verwaltungsrealität, dass eine
Selbstbindung der beiden Part-
ner Dienststelle und Personalrat
eintritt.

Mitbestimmung ist damit eine
Garantie für Kontinuität und
Stabilität. Zum Wohle der
Dienststelle.

• Überwachungsrecht sämtli-
cher Schutzgesetze: z. B.
über Arbeitsschutz, Ar-
beitszeit, Mutterschutz,
Schwerbehinderte; Tarifver-
träge und Dienstvereinba-
rungen; Datenverarbeitung
und des Datenschutz; Ein-
haltung der durch Recht-
sprechung festgelegten
Rechtsgrundsätze,

• Entgegennahme von Be-
schwerden oder Fragen zur
unzweckmäßigen Dienst-
gestaltung, mangelhaften
Ausstattung von Arbeits-
mitteln und Diensträumen,

• Bewertung von Eingruppie-
rung,

• Übertragung einer höher
oder niedriger zu bewerten-
den Tätigkeit,

•  Abordnung / Versetzung,
• Beteiligung bei organisatori-

schen Veränderungen der
Geschäftsverteilung zum
Zwecke der Rationalisierung,

• Beteiligung bei Maßnah-
men der Erhöhung des Ar-
beitspensums  und Arbeits-
umverteilung,

• Beteiligung  bei Eröffnung
von Disziplinarmaßnah-
men,

• Beteiligung bei beabsichtig-
ter Entlassung aus dem
Dienst.

MITBESTIMMUNG

Sachsen
Gesamte Wahlbeteiligung:
66,5%

Gesamte Wahlbeteiligung:
69,3%
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Es sind oft Kleinigkeiten,
die die Arbeitszufriedenheit
ausmachen
Roland Lammer (32) hat sich vor einem Jahr als Personal-
vertreter des BGS zur Wahl gestellt und prompt das Ren-
nen gemacht. Einige Fragen an ihn zu dieser Funktion, zur
konkreten Arbeit und zu Ansprüchen.

Warum hast du dich für Per-
sonalratsarbeit entschieden?
Man halst sich doch Etliches an
Arbeit auf.

Die Polizei ist momentan in
Bewegung, da will ich mich ein-
bringen und mit dafür sorgen,
dass die Interessen der Beschäf-
tigten und des Dienstherren in

Einklang ge-
bracht wer-
den. Die gan-
zen Um-
s t r u k t u r i e -
rungen bzw.
Reformen mit
all ihren Be-
gleiterschei-
nungen, die
ich im BGS in
meiner 15-
j ä h r i g e n
Dienstzeit er-
leben durfte,
waren Auslö-
ser für meine
Entscheidung,
mich aktiv an
der Personal-
ratsarbeit zu
beteiligen –
zunächst auf
örtlicher Ebe-
ne in der
Bundesgrenz-

schutzabteilung Deggendorf bzw.
beim Bezirkspersonalrat Süd bei
der Mittelbehörde.

Meine Tätigkeit beim Bundes-
grenzschutzhauptpersonalrat
(BGSHPR) wurde mir seit Mai
2004 durch die Neuwahlen er-
möglicht. Hier ergeben sich na-
türlich ganz andere Arbeitsfelder
als auf örtlicher Ebene, Proble-
me werden „globaler“, aber auch
teilweise aus Sicht der Politik
betrachtet. Dennoch steht auch
hier immer der Beschäftigte im
Mittelpunkt gewerkschaftlicher
Arbeit.

Was macht für dich Perso-
nalratsarbeit aus?

Ich verstehe den Personalrat
als partnerschaftliches Gremium,
das sich mit vielfältiger Kleinar-
beit zu beschäftigen hat, mit all
jenem, was die Interessen von
Polizeibeschäftigten berührt.
Aber diese Kleinigkeiten ma-
chen ganz entscheidend die
Arbeitszufriedenheit mit aus.

Gut, die Zeit ist nicht so, dass
man sämtliche Forderungen
durchsetzen kann und manche
ziehen sich zurück, sind gefrus-
tet oder lassen den Kopf hängen,
weil etliches nicht optimal läuft.

Aber gerade deswegen finde
ich es wichtig, sich um die Belan-
ge der Kolleginnen und Kollegen
zu kümmern, um zum inneren
Frieden auf Dienststellen beizu-
tragen und damit letztendlich
den Arbeitsalltag unserer Kolle-
ginnen und Kollegen möglichst
konfliktarm mitzugestalten.

Ein Jahr im BGSHPR –
wie sind deine bisherigen Erfah-
rungen?

Ich bewege mich im BGSHPR
zurzeit noch als Frischling unter
lauter alten Hasen. Jedoch bot
sich durch meine verbands-
polizeiliche Arbeit an, den Be-
reich Einsatz des BGS, Dienst-
zweig Verbände, Kraftfahrwesen,
Waffen und Grundsatzfragen der
Zusammenarbeit des BGS mit
den Ländern, als meine zu bear-
beitenden Sachgebiete zu über-
nehmen.

Da ich mich nur zu 50 Prozent
freistellen lassen habe, bleibt mir
auch der Kontakt zu meinen Kol-
leginnen und Kollegen erhalten.
Das ist mir wichtig, um wirklich
den so genannten „Basisbezug“
weiter zu haben. >

Roland Lammer
(32), seit Mai
2000 Personal-
rat,  zunächst in
der Bundes-
grenzschutzab-
teilung Deggen-
dorf bzw. beim
Bezirksperso-
nalrat Süd; seit
2004 im
Bundesgrenz-
schutzhauptper-
sonalrat
(BGSHPR).
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Mit der GdP im Hintergrund
habe ich die passende Gewerk-
schaft: kompetent, informiert gut,
wenn ich für meine Arbeit Un-
terstützung brauche, bekomme
ich sie. Und ich habe gemerkt,
hier kann man gemeinsam etwas
bewegen.

Welche Projekte hast du
inzwischen betreut?

Z. B. war im April die Bespre-
chung der WM-Beauftragten in
Frankfurt am Main, wo ich einen
tiefen Einblick in die breit gefä-
cherte Organisationsstruktur ei-
nes solchen nationalen Ereignis-
ses bekam. Hieraus ergeben sich
natürlich auch aus gewerkschaft-
licher Sicht etliche Aufgaben – z.
B. ein Betreuungskonzept, um
Hilfestellungen für Kolleginnen
und Kollegen bei der dienstli-
chen Aufgabenerledigung anbie-
ten zu können oder auch schnel-
len Rechtsschutz zu gewähren.

Ein weiteres interessantes
Projekt ist die seit Anfang 2004
existierende AG „Polizeitraining
(PTR)“, an der ich als Vertreter
des BGSHPR teilnehme. Inhalt-
lich geht es hier um eine Zusam-
menfassung bestehender Kon-
zepte/Erlasse wie z. B. der Kon-
zeption für die Schießaus- und
-fortbildung im BGS, Sporterlass
für den BGS, Einsatztraining und

der Konzeption für die einsatz-
bezogene Fortbildung – also im
Wesentlichen um den Erhalt bzw.
den Ausbau polizeilicher Grund-
befähigungen. Diese bislang
sektoral betrachteten Bereiche
sollen noch in das ganzheitliche
Fortbildungskonzept fließen, das
bereits am 31.8.2004 dem BMI
übergeben wurde.

Darüber hinaus gehöre ich seit
Anfang März 2005 der erweiter-
ten Bekleidungskommission an,
wobei mir hier ein sehr erfahre-
ner und kompetenter Kollege,
Martin Schilff, zur Seite steht.
Gerade bei der Einführung der
blauen Uniform gibt es rege Dis-
kussionen bei den Kolleginnen
und Kollegen um Schnitt, Design,
Passform und Funktionalität.

Und als aktuelles Projekt
kümmere ich mich um die Be-
schaffung von Atemalkoholvor-
testgeräten für die Bundes-
grenzschutzabteilungen. Diese
Geräte würden eine qualifizier-
te Entscheidungshilfe für Ver-
bandskräfte darstellen, denn bei
Fanbegleitungen, Demonstratio-
nen und auch CASTOR-Trans-
porten haben wir es zunehmend
mit einem alkoholisierten poli-
zeilichen Gegenüber zu tun. Um
Grundrechtseingriffe in die Frei-
heit der Person so niedrig wie
möglich zu halten, sind die ein-

gesetzten PVB vor Ort auf mo-
bile Alkoholtestgeräte angewie-
sen. Das BMI prüft derzeit die-
sen Vorgang.

Macht Personalratsarbeit zu-
friedener?

Im Großen und Ganzen
schon. Die Vielfalt macht Spaß,
auch an Konzepten mitzu-
arbeiten, sich auseinandersetzen,
Erfolg zu organisieren. Man
muss sich um unterschiedliche
Aufgaben kümmern – von
kleinsten Kleinigkeiten bis hin
zur WM 2006.

Aber machen wir uns nichts
vor, einiges schlaucht auch: z. B.
das Pendeln nach Berlin. Ich
wohne 40 km von Regensburg
entfernt, da kommen pro Monat
einige Touren zusammen. Aber
als BGS-ler gehöre ich sowieso
schon immer zur fahrenden
Truppe. Das Wochenende nutzt
man dann intensiver. Glück-
licherweise bekomme ich zu
Hause Unterstützung und Ver-
ständnis für meine Arbeit.

Nach dem Ministergespräch am 14.12.2004: Für Roland
Lammer (2. v. l.) war es das erste. U. a. ging es dabei um
die Haushaltsverhandlungen für 2005, um das gemeinsam
mit dem GdP-Bezirk BGS entwickelte Attraktivitätsprogramm
sowie um die Umbenennung des BGS in Bundespolizei und
die Einführung der blauen Uniform.                         Foto: GdP

Wie wertest du Bestrebungen
aus Wirtschaft und Politik, die
Mitbestimmung zu reduzieren?

Die Mitbestimmung, so wie
wir sie jetzt in Deutschland ha-
ben, sollte keinesfalls angetastet
werden. Auch in dieser Richtung
werden in Politik und Wirtschaft
Stimmen laut. Jene nämlich, die
in der Mitbestimmung ein ent-
scheidendes demokratisches Ge-
staltungsmittel zur Arbeits-
zufriedenheit sehen. Und die ist
bekanntlich ein Produktivitäts-
faktor. In unserer Demokratie
haben meines Erachtens ame-
rikanische Verhältnisse, wo die
Mitbestimmung am Boden liegt
und die Leute nahezu willkürlich
in den Unternehmen behandelt
werden, nichts verloren. Wir soll-
ten also schon Acht geben, dass
wir auf diesem Gebiet unseren
gegenwärtigen Stand beibehal-
ten und ausbauen.

Das Gespräch führte
Marion Tetzner

MITBESTIMMUNG

Was macht eigentlich

Mit dieser Frage wurde ich
konfrontiert, als ich einige Kol-
leginnen und Kollegen gewinnen
wollte, für den Personalrat mei-
ner Dienststelle zu kandidieren.
Ich habe erklärt und das Gesetz
zitiert. Es war alles richtig, doch
die Augen meiner Gegenüber
haben mir gezeigt, dass sie es
nicht so recht nachvollziehen
konnten.  Ich nahm mir vor, es
beim nächsten anders zu machen.
Ihn lud ich zu mir ins Büro ein:

Während die Kaffeemaschine
arbeitete (viele sagen jetzt be-
stimmt, das einzige im Raum),
erklärte er mir,  dass er nicht viel
über die Personalratsarbeit wis-
se – nur das Übliche, dass Perso-
nalräte freigestellt seien, nichts
mehr arbeiten müssten, ab und
zu seien Sitzungen, doch da er-
fährt man nichts, denn Personal-
räte tun dann so geheimnisvoll.

Ich erklärte ihm, dass die Frei-
stellung im Gesetz klar geregelt
sei und sich nach der Größe der
Dienststelle richtet. Freigestellt
sind nicht alle Personalrats-
mitglieder, sondern nur ein paar
wenige, die das Gremium be-
stimmt. Während dieser Erklä-
rung klingelte das Telefon. Ein
Kollege wollte wissen, auf wel-
chem Listenplatz er bei den
Polizeiobermeistern stehe und
wie lange er noch bis zu seiner
Beförderung zum Hauptmeister
warten müsse. Ich gab ihm, so gut
ich konnte, Auskunft.

Meinem Besucher erklärte ich
ohne Namensnennung das Tele-
fonat. Dies ging so drei- oder
viermal während unseres Ge-
spräches. Entweder ging es um
Beförderungen oder um  Fragen
wie Sonderurlaub oder Arbeits-
zeitregelung.

ein Personalrat?
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nate unter-
brochen. Es
geht um
Themen wie
„wann wer-
de ich beför-
dert, wie
kann ich
zum Revier
X kommen
oder welche
Formulare
b e n ö t i g e
ich, um ins
N a c h -
barbundes-
land zu
w e c h s e l n .
Ab und zu
gibt es auch
K o l l e g e n ,
die haben
w i r k l i c h
Mist gebaut
und wollen
einen Rat.
Ich persön-
lich tue
mich da sehr leicht, denn ich
kann trennen zwischen Poli-
zeibeamten und Personalrat.
Den Eiertanz nimmt mir aber
niemand ab.

Mein Kollege will wissen, wie
es weiter geht. Ich erkläre ihm,
dass ich dem betroffenen Kolle-
gen oder der betroffenen Kolle-
gin bei der Formulierung behilf-
lich bin und beim nächsten Ge-
spräch dabei bin. Mein Kumpel
wollte wissen, wo ich die Wider-
sprüche schreibe. Ich erklärte
ihm, dass ich dies am liebsten
abends tue, wenn mich niemand
stört.

Was sagen eigentlich die
Beurteiler, wenn du auf den Plan
trittst und dich in deren Beurtei-
lung einmischt, wollte er wissen.

Manche sehen dies als ganz
normalen Vorgang an. Ich habe
sogar ein Gespräch geführt, da
hat der Beurteiler ein kleines
Frühstück aufgefahren. Nicht,
dass dies wichtig wäre, aber es hat
gezeigt, in welcher Atmosphäre
dieses Gespräch abgelaufen ist.
Wir haben zwar die Beurtei-
lungsnote nicht verändert, aber
bestimmte Passagen im Sinne
des Kollegen.

Mein Freund wollte wissen,

Der Kollege fragte mich, war-
um die Leute sich an mich wen-
den und nicht an ihren Chef. Es
wäre doch dessen Aufgabe, die-
se Fragen zu beantworten. Ich
gab ihm Recht, gab jedoch zu
bedenken, dass das auch etwas
mit Vertrauen zu tun hat. Natür-
lich gibt es auch die, die sich
dreimal absichern, bevor sie et-
was unternehmen.

Im Nebenzimmer kam Be-
such. Ich bemerkte, dass mein
Freund mir nur mit einem Ohr
zuhörte, obwohl ich ihm gerade
die Schweigepflicht erklären
wollte. Ich erzählte ihm, was im
Nebenzimmer gerade abging,
denn meine Kollegin, stellv.
Personalratsvorsitzende und
Angestellte, hatte mir zuvor den
Sachverhalt erklärt: Bei einer
Angestellten haben
sich einige Kleinigkei-
ten in deren Arbeits-
vertrag verändert. So
wurde sie als Vertre-
tungskraft eingestellt,
die für eine Kollegin
eingestellt wurde, die
wiederum für eine an-
dere Kollegin als Ver-
tretung eingestellt
worden war. Jetzt hat
sich diesbezüglich et-
was geändert und die
Dienststelle ist der
Meinung, dass dies
nun ein neuer Ar-
beitsvertrag sei. Das
könnte zwar egal
sein, wenn, ja wenn
nicht bei neuen Ar-
beitsverträgen anstatt 38,5 Stun-
den pro Woche, 41 Stunden gel-
ten würden.

Der Kollege bemerkte gleich,
dass dies ja eine Gehaltseinbuße
sei und wollte wissen, was wir
dagegen tun werden. Ich erklär-
te ihm, dass wir uns schlau ge-
macht haben. Wir haben mit un-
serer stellv. Landesvorsitzenden
telefoniert, die aus dem Tarif-
bereich kommt und die
wiederum mit der Bundes-GdP.
Alle haben bestätigt, dass es sich
hierbei nach ihrer Auffassung
nicht um einen neuen Arbeitsver-
trag handelt. Dies wird nun die
Kollegin der betroffenen Kolle-
gin erklären und die weiteren
Schritte abklären.

Fax zu senden, bat mich aber, ihn
aus dem Spiel zu lassen. Ich ver-
stehe ihn, denn nach 13 Jahren als
Polizeiobermeister möchte er
sich die Chance auf den Haupt-
meister so nicht verbauen.

Ich prüfe das Fax und gehe zur
entsprechenden Abteilung, die
die Details wissen müsste. Fehl-
anzeige auf der ganzen Linie. Die
wissen nichts. Jetzt wird es inter-
essant. Ich lasse ein paar Bemer-
kungen fallen, damit die Kolle-
gen nicht vom Donner gerührt
werden, wenn der Hammer
kommt.

Das ist Thema für die nächste
Sitzung. Dort werde ich den
Sachverhalt vortragen und den
Antrag stellen, dass die
Dienststellenleitung per Brief
aufgefordert wird, das Problem
zu klären, denn ohne Personal-
rat geht in Sachen Arbeitszeit gar
nichts.

Ein paar Tage später besuch-
te mich mein Kollege wieder und
erklärte mir, dass dies ja alles
sehr interessant sei, aber Auf-
wand und Zeitverzögerungen,
bis der Personalrat endlich eine
Entscheidung getroffen hat, sei-
en doch enorm.

Ich erklärte ihm, dass es weni-
ge Dinge gibt, die im Personal-
bereich ohne längere Vorberei-
tungsphase laufen. Seien es Ver-
setzungen, Umsetzungen, Ab-
ordnungen oder Beförderungen.
Dem stimmte er zu, denn
schließlich gäbe es fast nichts bei
der Polizei, was nicht stabsmäßig
geplant würde.

Auch dieses Gespräch wurde
unterbrochen. Es ging um
Terminvereinbarungen wegen
Beurteilungsgesprächen. Was ich
damit zu tun habe? Die Kollegin-
nen und Kollegen bekommen
eine Beurteilung, können diese
nicht nachvollziehen und fühlen
sich ungerecht behandelt. Jetzt
wenden sie sich an eine Vertrau-
ensperson. In meinem Fall
schaue ich mir die Beurteilungen
des Kollegen durch – die aktuel-
le, sowie die letzten. Dann biete
ich dem Kollegen meine Hilfe
beim Formulieren des Wider-
spruchs an. Dieses Gespräch
wird immer wieder durch Telefo-

Rüdiger Seiden-
spinner, Jahrgang
1960, seit 1989
Personalratsmit-
glied und seit 1999
freigestellt. Zudem
ist Rüdiger Seiden-
spinner stellv.
Landesvorsitzender
in Baden-Württem-
berg und Kreisgrup-
penvorsitzender. Er
ist verheiratet und
hat einen sechs-
jährigen Sohn.

Mein Besucher war etwas be-
eindruckt, doch noch nicht gänz-
lich überzeugt. Er musste gehen,
doch er wollte wieder kommen.

Ich beteiligte mich an dem
Tarifproblem, denn es handelte
sich um ein GdP-Mitglied, so
dass ich auch die rechtlichen
Möglichkeiten mit dem GdP-
Rechtsschutz erläutern konnte.

Des Weiteren hielt mich mein
Tagesgeschäft in Trab. Telefona-
te, Gespräche mit Führungs-
leuten über Probleme von Kol-
leginnen und Kollegen. Zwisch-
endurch die Post und die Vorla-
gen der Dienststelle, die für die
nächste Sitzung vorbereitet wer-
den müssen.

Hin und wieder werfe ich ei-
nen Blick auf die Diskussions-
foren in unserem Intranet. Ich

wünschte mir wieder
mal, dass die Polizei-
führung sich öfter auf

diese Seiten verirren
würde. Mich treffen

auch die Kritik-
punkte an Perso-
nalräten und
Gewerkschaft.
Man kann dies

kurz und bündig

unter „faul, dumm,
auf den eigenen Vor-
teil bedacht und
Wichtigtuer“ reduzie-
ren. Das tut etwas

weh. Aber es ist nun mal so, wir
Personalräte werden erst interes-
sant, wenn kein anderes Mittel
mehr hilft.

Besonders ärgert mich, dass es
hoch bezahlte Führungsleute
gibt, die lieber zwei Stunden
darüber nachdenken (bzw. nach-
denken lassen), wie man die Per-
sonalräte umgehen kann, anstatt
sie zu beteiligen.

Ende der Gedankenspiele,
denn ein Kollege informiert mich
darüber, dass seine Revierleiter
plant, die Öffnungszeiten bei sei-
nem Polizeiposten zu verändern.
Ich frage ihn, ob es etwas Schrift-
liches gibt. Der Kollege bejaht.
Er sagte mir zu, das Papier per
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wie viele Gespräche und Termi-
ne ich habe. Ich erklärte ihm, dass
dies völlig unterschiedlich sei–
manchmal recht wenig und ich
gehe früh nach Hause und
manchmal ruft mich meine Frau
im Büro an, wann ich nach Hau-
se komme.

Ich merkte, mein Kollege hat
„Blut geleckt“. Er wurde auch in
seinen Fragen direkter, so dass
ich wusste, dass er nachgelesen
hatte: Wo helft ihr dem Einzel-
nen? Jeder oder jede kann doch
ihre Probleme mit dem Chef
selbst aushandeln. Ich stellte ihm
die Frage, was passiert, wenn der
Chef dies nicht so sieht. Jetzt ru-
derte er!

Ich erklärte ihm, dass Perso-
nalräte zwar nicht die Welt aus
den Angeln heben, aber für et-
was mehr Gerechtigkeit sorgen
können.

Des Weiteren wollte mein
Kollege wissen, woher ich dies
alles weis. Ich erklärte ihm, dass
meine Gewerkschaft, die GdP,
ihre Personalratsmitglieder
schult, sei es auf Bundes- oder

SPEZIALEINSATZKOMMANDO

Nicht der
Dienstgrad,
Fachkompetenz
entscheidet
Berliner SEK-Chef ging in den Ruhestand

Wie das so ist in der Familiengeschichte: Der Vater war
Polizist und der Sohn zieht es erst in Erwägung und wird
es schließlich selbst. Der kürzlich verabschiedete Chef
des Berliner Spezialeinsatzkommandos (SEK) hat einen
hoch engagierten und hochinteressanten Weg hinter sich
– von Pionierarbeit beim SEK-Aufbau bis zur Leitung bri-
santer Einsätze.

1964 ist er zur BePo gekommen, zwei Tage später war er
GdP-Mitglied. Eigentlich langweilte ihn der Dienst – kaum
polizeiliche Aufgaben, so dass er schon wechseln wollte.
Lehrer könnte man noch werden … Gerade noch rechtzei-
tig kam ein neuer Polizeipräsident nach Berlin – der
inzwischen schon legendäre Klaus Hübner. Und mit ihm
wehte ein neuer Wind; fortan ging es in Berlin in Richtung
Bürgerpolizei: den Bürgern zu helfen, für sie da zu sein, da
hat ihm Polizist sein wieder Spaß gemacht. Er hat sogar,
als Klaus Hübner im Clinch mit der Berliner Regierung
lag, in Moabit Zettel verteilt: Behaltet Hübner!!!
Und dann kam er zum SEK. Über den Aufbau und seinen
Weg dort sprach Marion Tetzner mit ihm.

Berlin hatte zuerst in der
Bundesrepublik sein SEK. Sie
waren von der ersten Minute an
dabei. Wie kam es dazu?

Auslöser war der Fall
„Rammelmayer“, ein Bankraub
mit Geiselnahme in München,
man merkte, dass die normale
polizeiliche Ausbildung und Aus-
stattung für solche Extremfälle
nicht ausreichten. Es fehlten Po-
lizisten mit besonderen Fertigkei-
ten, die in extremen Situationen
agieren können – z. B. blitzschnell
schießen und Festnahmen reali-
sieren. Der Einsatz beim Fall
„Rammelmayer“ musste einfach
scheitern, weil die Polizei damals
mit solch einer Extremsituation
noch nicht umgehen konnte.

Das Drama bei den Olympi-
schen Spielen hat ein Übriges
dazu beigetragen, dass vom da-

maligen Polizeipräsidenten Hüb-
ner die Sache extrem forciert
wurde. Ich war damals bei der
BePo und musste mit 20 Leuten
die Ehrentribüne sichern. Das
mutete zuerst wie ein touristi-
scher Auftrag an: entspannte
Stimmung, man traf interessante
Leute – z. B. saß neben mir Horst
Buchholz. Niemand dachte doch
in dieser freudvollen Stimmung
an einen Anschlag. Dann das
Unfassbare. Wie viel Hass muss
hier im Spiel gewesen sein, Sport-
ler in einer solchen Atmosphäre
hinzumetzeln.

Wie wurde das SEK aufge-
baut?

Das Konzept wurde von unten
nach oben erarbeitet. Wir haben
ja quasi bei Null angefangen.
Jede Idee wurde aufgegriffen

Landesebene.
Woher nehmt ihr eigentlich

die Legitimation, dies alles zu
tun. Wir sind von den Kollegin-
nen und Kollegen gewählt. Und
der Gesetzgeber in Baden-
Württemberg hat erkannt, dass
sich viel zu viele um die Belange
der Dienststelle kümmern, des-
halb hat er die Reihenfolge der
Tätigkeitsfelder geändert. Wenn
bis dato zuerst die Belange der
Dienststelle und dann die Belan-
ge der Beschäftigten als Aufga-
ben des Personalrats genannt
wurden, um die er sich kümmern
muss, wurde diese Reihenfolge
im Gesetz vor Jahren schon  um-
gekehrt.

Der Kollege erklärt mir, dass
er sich das mit der Kandidatur
jetzt wirklich ernsthaft überlegen
werde. Aber über eines war er
sich im Klaren: Er weiß jetzt, was
Personalräte alles so machen und
vor allem, dass sie wichtig sind.
Das dumme Geschwätz über
Personalräte wird er zumindest
nicht mehr mitmachen.

RSeid

MITBESTIMMUNG

ARBEITSSCHUTZ

GdP-Symposium
Der Schutz vor Berufskrank-

heiten, berufsbedingten Erkran-
kungen und Dienstunfällen hat
auch bei den Beschäftigten der
Polizei einen hohen Stellenwert.
Daher will die GdP neben ihrem
„unsichtbaren“ Engagement auf
der politischen Bühne, bestimm-
te Sachverhalte aus dem Arbeits-
schutz transparenter als bisher
darstellen. In den nächsten Jah-
ren wollen wir eine Reihe von
Symposien zu einschlägigen
Themenbereichen durchführen.

Die Auftaktveranstaltung fin-
det am 1. und 2. Juni dieses Jahres
in der Potsdamer Sparkassen-
akademie statt. Im Focus wird
dabei der Arbeitsschutz im so ge-
nannten „Indoor“-Bereich ste-
hen: Es wird um Verfahren, Ge-
räte, Einrichtungen etc. gehen, die
Berufskrankheiten, berufsbeding-
ten Erkrankungen und Dienst-
unfällen  vorbeugen  helfen.

Die GdP bietet mit ihrem
Symposium Vertretern aus Poli-
tik, Verwaltung und Wirtschaft
ein Forum, in dem sie breit gefä-
chert Informationen weiterge-
ben und Problematiken diskutie-
ren können. Verschiedene An-
bieter stellen dabei ihre Produk-
te aus und informieren in Fach-
vorträgen über die arbeits-
medizinische bzw. sicherheits-
technische Relevanz, die bei
Neuanschaffungen jedweder Art
beachtet werden sollte.

Teilnehmer des Symposiums
werden ca. 150 Kolleginnen und
Kollegen aus dem Kreis der po-
lizeilichen Personalvertretungen
sein.

Anlässlich des Symposiums
wird DEUTSCHE POLIZEI
der Juli Ausgabe ein dp-special
mit umfassenden Informationen
zum Thema beilegen.

                    hjm
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und diskutiert, da hatten alle das
Gefühl, wir bauen gemeinsam
etwas auf – ohne Ansehen des
Dienstgrades. Wir nutzten auch
Erfahrungen der Bundeswehr
und der Alliierten, haben sogar
an deren Standorten geübt. Na-
türlich werden militärische Zie-
le anders erreicht, daher haben
wir die Ansätze auf polizeiliche
Ziele herunter gebrochen.

Welche Voraussetzungen
musste ein SEK-Beamter mit-
bringen?

Hübner meinte, man brauche
Leute wie Astronauten, die be-
wusst ins Unbewusste und Ge-
fährliche starten, dabei aber ei-

nen kühlen Kopf bewahren.
Unter den ersten Bewerbern

waren auch Abenteurer zu fin-
den, aber die Leute mussten be-
sondere Kriterien erfüllen, da
stellte sich schnell heraus, wer
wirklich geeignet war.

Ein SEK-Beamter sollte na-
türlich auch sportlich sein. Also
haben wir’s in der Ausbildung
erst mal mit Judo versucht, dann
mit Karate, Boxen ist auch nicht
schlecht – aber alles für sich
brachte nicht das gewünschte
Resultat: Wir brauchten ein Kon-
zept für ein effektives Kampf-
und Festnahmetraining. Das
heißt, trainieren, bis man besser
als das polizeiliche Gegenüber

ist, besser im sportlichen Sinne
aber auch voraussehender. Ab 27
Jahre konnte man dabei sein, mit
40 sollte Schluss sein. Daran hal-
ten wir auch heute noch fest,
denn ab diesem Alter lässt nun
mal die körperliche Leistungsfä-
higkeit nach – die Bundesliga ist
bestes Beispiel dafür – man wird
naturgemäß vorsichtiger, es kön-
nen eher Ängste entstehen.

Heute sind die SEK-Beamten
Profis. Mancher spricht von Eli-
te. Was macht den Erfolg aus?

In Berlin gibt es zurzeit 75
bestens ausgebildete SEK-Be-
amte. Das ist ein erstes Erfolgs-
kriterium. Ein zweites:

In Berlin sind gegenwärtig die
Voraussetzungen ideal. Alle un-
ter einem Dach: das Präzisions-
schützenkommando  (PSK), das
Mobile Einsatzkommando
(MEK) und das SEK. Das macht
meines Erachtens schon die
Hälfte des Erfolgs aus, weil man
sich kennt; die Arbeit mit
anonymisierten Truppen würde
weit weniger gut funktionieren.
Denn das Vertrauen untereinan-
der ist wichtig – und auch, dass
der Leiter als Vertrauensperson
angenommen wird.

Und drittens: Die Leute und
die Sache funktionieren, weil die
Jungs im Prinzip zufrieden sind:
Sie haben sich freiwillig für die-

se Polizeiarbeit entschieden, ar-
beiten vertrauensvoll und gleich-
berechtigt im Team zusammen.

Sie gebrauchen in Ihrer Frage
den Elite-Begriff. Der ist ja
immer etwas umstritten. Ich
möchte ihn im besten Sinne ge-
brauche: Ja, die SEK-Jungs sind
die Elite-Truppe bei der Polizei,
aber eben nur in dem Sinne, wie
sie Eigenschaften und Fähigkei-
ten trainieren und aufweisen
können, wie sie andere nicht ha-
ben.

Weil polizeiliche Arbeit so
schwer messbar ist, ist immer Be-
geisterung und Verantwortung
nötig, dann gibt es ein Höchst-
maß an output.

Wie sieht es mit dem Nach-
wuchs beim SEK aus?

In erster Zeit brauchten wir
uns überhaupt keine Sorgen um
Nachwuchs zu machen. Es gab
mehr Bewerber, als wir aufneh-
men konnten. Natürlich trug
auch das besondere Flair, das die
Jungs umgibt dazu bei: Man steht
im Mittelpunkt, wird beachtet,
macht etwas Besonderes, Ge-
fährliches – das reizte.

 Heute ist die Polizeiarbeit all-
gemein schwieriger geworden.
Aber auch die Auswahlkriterien
sind vielfältiger:

Es gibt ein strenges Testver-
fahren. Dabei wird nicht nur kör-
perliche Top-Form vorausgesetzt,
sondern der IQ muss mindestens
bei 100 liegen. Ergänzt wird das
Ganze durch einen Psychotest:
nicht Draufgänger werden ge-
sucht, sondern die kühlen Köpfe
ohne Extreme, selbstbewusst sol-
len sie sein, aber nicht selbstherr-
lich. Außerdem muss ein SEK-
Beamter teamfähig sein, intellek-
tuell überlegen, ohne permanent
darüber zu reden. Man kann
auch still klug sein.

Übrigens hat es auch die Lei-
tung nicht immer einfach. Man
hat es mit starken und klugen
Persönlichkeiten zu tun. Die ord-
nen sich nicht einfach nur unter.
Die brauchen Erklärungen,
nachvollziehbare Führung, ver-
langen und erwarten Vertrauen.

Mit dem Nachwuchs sieht es

Banküberfall mit Geiselnahme in München – der Fall
„Rammelmayer“ gab den Ausschlag für die Einrichtung
der SEK in den Ländern.         Foto: dpa
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DIENSTRECHTSREFORM

Der Gesetzentwurf liegt vor –
wir sind gefordert

Mit der Zusendung des
Entwurfs eines Struktur-
reformgesetzes hat der
Bundesinnenminister das
Gesetzgebungsverfahren
zur Dienstrechtsreform
eingeleitet. Bereits am
11. Mai 2005 werden
die gewerkschaftlichen
Spitzenorganisationen
bei einem Beteiligungs-
gespräch zu dem Gesetz-
entwurf Stellung bezie-
hen. Die GdP kann ihre
Stellungnahme zu dem
dickbändigen Werk
von 224 Seiten erst nach
Redaktionsschluss
erarbeiten.

Der vorliegende Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Reform der
Strukturen des öffentlichen
Dienstrechts stellt die größte
Umwälzung des Dienstrechts seit
Bestehen der Bundesrepublik
Deutschland dar. Seine Zielset-
zung ist, die beamtenrechtlichen
Beschäftigungsbedingungen zu
modernisieren und zu flexibi-
lisieren sowie leistungs- und an-
forderungsgerecht auszurichten.
Erreicht werden soll dies mit ei-
ner umfassenden Änderung des
Beamten-, des Bezahlungs- und
des Versorgungsrechts. Dabei
soll die gegenwärtige Kompe-
tenzordnung des Grundgesetzes
erhalten bleiben. Gleichwohl er-
folgt eine umfassende Neuord-
nung der Regelungsstrukturen
und Kompetenzen sowie ein
breiter Abbau bundesstaatlicher
Vorgaben.

Die Konzeption des Struktur-
reformgesetzes beinhaltet fol-
gende Schritte:

a) Modernisierung des Status-
 rechts

b) Neues Bezahlungssystem
c) Bundesgesetzliche Überlei-

 tung
d) Änderung des Beamtenver-

 sorgungsgesetzes

Das neue Gesetz soll ab 1.
April 2006 in Kraft treten. Dem
schließt sich die Einführungs-
phase bis zum 1. Oktober 2007
an. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt
die Bezahlung der Beamtinnen
und Beamten auf der Grundla-
ge von Leistungsbewertungen. In
einer Übergangszeit bis 2014 sind
– soweit vorgesehen – eigenstän-
dige Neuregelungen durch den
Bund sowie durch die Länder zu
schaffen.

Im Folgenden Erläuterungen
zu den einzelnen Schritten:

 Zu a) Modernisierung des
      Statusrechts

Das Statusrecht der Beamten
wird im Beamtenrechtsrahmen-

gesetz (BRRG) sowie dem Bun-
desbeamtengesetz (BBG) unter
Beachtung folgender Prinzipien
neu gefasst:

>  Größere Handlungsspiel-
    räume im BRRG

Das Nebentätigkeits- und
Personalaktenrecht enthält kei-
ne detaillierten Vorgaben mehr.
Umfang und Erstattung von
Mehrarbeit sind durch Rechts-
vorschrift festzulegen. Führungs-
ämter auf Zeit sind durch Gesetz
zu bestimmen. Langfristige
Beurlaubung ohne Dienstbezü-
ge aus familienpolitischen und
arbeitsmarktpolitischen Grün-
den ist durch Gesetz zu regeln.

> Modernisierung des
   Laufbahnrechts

Fachrichtungslaufbahnen wer-
den Regellaufbahnen (einfacher,
mittlerer, gehobener und höhe-
rer Dienst) gleichgestellt. Eine
Laufbahn umfasst zukünftig alle
Ämter verwandter Fachrich-
tungen, die niveaugleiche Vor-
und Ausbildungen voraussetzen.
Zur Erprobung von Maßnah-
men, die der Entwicklung des
Laufbahnrechts dienen, können

durch Gesetz abweichende Re-
gelungen von den laufbahn-
rechtlichen Vorgaben getroffen
werden.

Diese Experimentierklausel
ist bis zum 31. Dezember 2011
befristet. Das Laufbahngruppen-
prinzip wird dadurch flexibili-
siert, dass aufgrund eines Geset-
zes Laufbahnen eingerichtet wer-
den können, die nicht dem beste-
henden System zugeordnet wer-
den können. Wie bisher können
die Laufbahnen der Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamten abweichend
von den Grundvorschriften gere-
gelt werden.

>  Erhöhung der Mobilität
Der Wechsel von der Privat-

wirtschaft in den öffentlichen
Dienst wird dadurch stärker ge-
fördert, dass Tätigkeiten außer-
halb des öffentlichen Dienstes
auf die Probezeit angerechnet
werden können. Auch kann Be-
amtinnen und Beamten mit ihrer
Zustimmung zukünftig eine Tä-
tigkeit außerhalb des öffentli-
chen Dienstes zugewiesen wer-
den, wenn öffentliches Interesse
dies erfordert.

Zur Wahrung der Mobilität
bleiben weiterhin bundesein-
heitlich geregelt: die Begründung
und Beendigung des Beamten-
verhältnisses, Abordnungen und
Versetzungen sowie die Rechte
und Pflichten des Beamten.

>  Stärkung des
    Leistungsprinzips

Generell gilt für alle Beamtin-
nen und Beamten zukünftig, dass
eine Berufung in das Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit nur zuläs-
sig ist, wenn eine Leistungsbe-
währung in der dreijährigen Probe-
zeit erfolgt ist. Das bisherige
Mindestalter von 27 Jahren entfällt.

Ein Beförderungsamt setzt
voraus, dass die Eignung in einer
Erprobungszeit von mindestens
drei Monaten festgestellt wurde.
Ein Überspringen von Ämtern
ist aufgrund einer Rechtsvor-
schrift möglich. Während der

Probezeit kann zukünftig beför-
dert werden.

> Rehabilitation vor
   Versorgung, Ausweitung
   der Altersgrenzen

Der Vorrang „Rehabilitation
vor Versorgung“ wird verbindlich
festgeschrieben, indem von der
Versetzung in den Ruhestand ab-
zusehen ist, wenn eine anderwei-
tige Verwendung möglich ist. Be-
amte, die nicht die Befähigung für
die andere Laufbahn besitzen, ha-
ben an Maßnahmen für den Er-
werb der neuen Befähigung teil-
zunehmen. Bundesbeamte sind
verpflichtet, zur Wiederherstellung
ihrer Dienstfähigkeit an geeigne-
ten und zumutbaren gesundheitli-
chen Re-habilitationsmaßnahmen
teilzunehmen. Eine Reaktivierung
ohne Zustimmung des Beamten
ist künftig auch über das 55. Le-
bensjahr hinaus möglich. Die Mög-
lichkeit, über die gesetzliche Al-
tersgrenze hinaus weiterhin im
Dienst zu bleiben, wird ausgewei-
tet. Zukünftig kann der Eintritt in
den Ruhestand bis zu drei Jahre
hinausgeschoben werden, wenn
dienstliche Belange nicht entge-
genstehen.

  Zu b) Neues Bezahlungssystem

Kernstück des Strukturre-
formgesetzes sind:
> das neue Bezahlungsstruktur-

gesetz,
> das Überleitungsgesetz sowie
> Änderungen im Bundesbe-

soldungsgesetz.
Das neue Bezahlungssystem

(Bezahlungsstruktur) umfasst
nachfolgende Prinzipien:
• Die Bezahlung richtet sich an

der tatsächlich wahrgenomme-
nen Funktion (Basisgehalt)
und der individuellen Leistung
(Leistungsstufe) aus.

• Der Aufstieg nach Alter (Se-
nioritätsprinzip) wird abgelöst
durch drei Erfahrungsstufen,
die erreicht werden durch
Kompetenz, berufliche Erfah-
rung und das Innehaben einer
Leistungsstufe.
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• Soziale Bezügebestandteile wie
Verheiratetenzuschlag und all-
gemeine Stellenzulagen entfal-
len.

• Gesetzliche Absicherung des
Vergabebudgets für die Leis-
tungsbezahlung.

• Flexibilität bei der Neben-
bezahlung wie Erschwerniszu-
lagen, Funktionszulagen, Leis-
tungsprämien, Sonderzulagen.

• Einführung einer Bandbreiten-
regelung bei der Grundbe-
zahlung um bis zu 5 Prozent
beim Bund und den Ländern
aus arbeitsmarkt- und regio-
nalpolitischen Gründen.

• Bundeseinheitliche Gewährung
von Amts- und Stellenzulagen.

Ausgehend vom Grundsatz
der funktionsgerechten Bezah-
lung sind Bund und Länder ver-
pflichtet, die Funktionen nach
den mit ihnen verbundenen An-
forderungen sachgerecht zu be-
werten und Ämtern zuzuordnen.
Die Ämter sind dann Bezah-
lungsebenen zuzuordnen. Die
Bezahlungsebenen sind in der
Besoldungsordnung F (Grund-
raster) sowie in den Besoldungs-
ordnungen des Bundes und der
Länder geregelt. Die Besol-
dungsordnung F umfasst 25 Be-
zahlungsebenen, nämlich F 1 bis
F 25. Sie entsprechen den bishe-
rigen Besoldungsgruppen A 2 bis
A 16 in der Besoldungsordnung
A und B 2 bis B 11 in der Besol-
dungsordnung B.

Die Eingangsämter sind fol-
genden Bezahlungsebenen zuzu-
weisen – in den Laufbahnen:
• des einfachen Dienstes F 1, F 2

oder F 3,
• des mittleren Dienstes F 5,
• des gehobenen Dienstes F 8,
• des höheren Dienstes F 12.

Für die Anteile der Beför-
derungsämter an der Gesamtzahl
der Planstellen können Bundes-
regierung und die Landesregie-
rungen jeweils für ihren Bereich
Stellenobergrenzen festlegen.

Die Grundbezahlung der Be-
soldungsordnung F setzt sich aus
dem Basisgehalt und den Leis-
tungsvariablen zusammen. Das
Basisgehalt selbst gliedert sich in
Eingangsstufe und bis F 15 in
drei Erfahrungsstufen, die nach

jeweils 5, 10 und 20 Erfahrungs-
jahren erreicht werden können.
Ab F 16 gibt es Festgehälter.

Die Leistungsvariable ergänzt
das jeweilige Basisgehalt. Es gibt
vier Stufen, von „hervorragend“
(Stufe 4), über „sehr gut“ (Stufe

3), „gut“ (Stufe 2) bis „befriedi-
gend“ (Stufe 1). Die Leistungs-
stufen stocken das jeweilige
Basisgehalt um jeweils 2 Prozent-
punkte auf, so dass mit Erreichen
der höchsten Leistungsstufe die
Grundbezahlung um 8 Prozent
höher ist als beim jeweiligen
Basisgehalt.

Die Eingangsstufe des Basis-
gehalts entspricht dem bisheri-
gen Eingangsgrundgehalt. Das
Endbasisgehalt (Erfahrungsstufe
3) wird auf 96 Prozent des bishe-
rigen Endgrundgehalts abge-
senkt. Mit Erreichen der Leis-
tungsstufe 2 (Durchschnittsleis-
tung) wird das bisherige Zah-
lungsniveau des Endgrund-ge-
halts beibehalten.

Die Festsetzung der Leis-
tungsvariablen setzt eine
Leistungsbewertung durch Ziel-
vereinbarungen oder strukturier-
te Bewertungsverfahren voraus.
Die Leistungsbewertung ist
spätestens alle zwei Jahre durch-
zuführen. Sie muss nachvollzieh-

bar, transparent und zeitnah er-
folgen. Bundesregierung und
Landesregierungen werden er-
mächtigt, jeweils für ihren Be-
reich durch Rechtsverordnung
das Verfahren zur Vergabe der
Leistungsvariablen zu regeln.

Für Konfliktfälle in Bewer-
tungsentscheidungen ist im
BRRG die Möglichkeit eines
außergerichtlichen Schlichtungs-
verfahren vorgesehen.

Die Finanzierung des neuen
Leistungsbezahlungssystems ist
nach der Begründung des Ge-
setzentwurfs kostenneutral. Zur
Finanzierung des Systems stehen
zur Verfügung:
> Anhalten des Aufstiegs in den

bisherigen Altersstufen vom 1.
April 2006 bis 1. Oktober 2007.

> Abbau von Besitzstandsleis-
tungen im Zuge von Bezah-
lungsverbesserungen.

> Wegfall der allgemeinen Stel-
lenzulage und des Verhei-
ratetenzuschlags bei neu ein-
gestellten Beamtinnen und
Beamten.

Das neue Bezahlungsstruktur-
gesetz gilt ab 1. April 2006 für alle
neu eingestellten Beamtinnen
und Beamten:

    Zu c) Bundesgesetzliche
            Überleitung

Die bundeseinheitliche Über-
leitung der vorhandenen Beam-
tinnen und Beamten in die neue
Bezahlungsstruktur erfolgt zum
1. Oktober 2007 durch das Be-
zahlungsüberleitungsstruktur-
gesetz. Ein Optionsrecht für das
bisherige Besoldungssystem  ha-
ben alle Beamtinnen und Beam-
ten, deren Altersgrenze spätes-
tens zum 30. September 2014 er-
reicht wird.

Die Beamtinnen und Beam-
ten werden von den bisherigen
Besoldungsgruppen der Besol-
dungsordnungen A und B in die
Bezahlungsebenen der Besol-
dungsordnung F übergeleitet.
Die Zuordnung zu den Stufen
des Basisgehalts erfolgt auf der
Basis des Besoldungsdienstalters
(BDA). Dabei wird der Beginn
des BDA in den bisherigen
Besoldungsgruppen
• A 6 bis A 7            um 1 Jahr,
• A 8 bis A 10           um 4 Jahre,
• A 11 und A 12       um 5 Jahre,
• A 13
gehobener Dienst    um 6 Jahre,
• A 13
höherer Dienst         um 7 Jahre,
• A 14            um 8 Jahre,
• A 15 und A 16      um 10 Jahre
hinausgeschoben.

Soweit durch die Überleitung
die Grundbezahlung (zugeord-
nete Stufe des Basisgehalts plus
Leistungsstufe 2) gegenüber dem
bisherigen Grundgehalt geringer
ausfällt, wird eine ruhegehalt-
fähige Überleitungszulage ge-
währt. Künftige Bezahlungs-
verbesserungen durch Beförde-
rung, höhere Stufe des Basis-
gehalts, allgemeine Bezahlungs-
anpassungen mindern die Über-
leitungszulage.

Durch Änderungen des Bun-
desbesoldungsgesetzes (BBesG)
werden u. a. der Abbau des
Verheiratetenzuschlags, die
Weiterzahlung der bisherigen
kinderbezogenen Anteile des
Familienzuschlags als „Familien-
zuschlag“ sowie die Abschmel-
zung von Ausgleichszulagen ge-
regelt:

Was bringt die Reform?

Fortsetzung auf Seite 23
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zahlenmäßig nicht allzu gut aus.
Auch deshalb, weil die Berliner
Polizei mit ihrem Einstellungs-
stopp Grenzen setzt. Ich halte
das für gefährlich.

Wie funktioniert die Zusam-
menarbeit mit der „normalen“
Polizei?

Gerangel mit der Polizei gab
und gibt es nicht. Wenn die Poli-
zei zuerst am Tatort ist, wird beim
Eintreffen des SEK das Kom-
mando übergeben. Die Polizei
akzeptiert das SEK – wo Spezia-
listen arbeiten, da sollte man ih-
nen auch vertrauen. Und das tun
die Kolleginnen und Kollegen.
Dass nicht der Dienstgrad
darüber entscheidet, wer das

Kommando hat, sondern Fach-
kompetenz entscheidend ist, das
war für die Berliner Polizei revo-
lutionär. Heute ist es normal.

Welche Einsätze sind Ihnen
besonders im Gedächtnis geblie-
ben?

Vor allem die, bei denen Men-
schen zu Tode kamen. Z. B. wur-
de am Saefkow-Platz ein jugend-
licher Täter erschossen, obwohl
real keine Bedrohung bestanden
hatte – nur erkannt hat es nie-
mand, weil der Jugendliche mit
einer echt aussehenden Schreck-
schusswaffe auf Beamte geschos-
sen hat. Für den SEK-Schützen
war das extrem belastend.

In Erinnerung bleibt natürlich
auch der Tod unseres 37-jährigen
Kollegen Roland Krüger, der am

23. April 2003 von einem Liba-
nesen in einer Neuköllner Woh-
nung erschossen wurde.

Problematisch wird es, wenn in
solchen Fällen von den Kollegen
psychologische Betreuung nicht
für nötig gehalten wird, weil man
nicht glaubt, dass einen Elite-
Polizisten das Erlebte so belas-
ten kann und die Gefahr gar
nicht erkennt.

Waren Sie selbst auch ange-
griffen worden?

Ein Sprengstoffanschlag galt
mir mal. Eine autonome Grup-
pe von Atomkraftgegnern woll-
te zeigen, dass auch ein SEK-
Chef nicht unverletzlich ist – so
das Bekennerschreiben. Da sind

nachts auf meiner Terrasse ein
paar Kilogramm Sprengstoff ex-
plodiert. Glücklicherweise gab es
nur Sachschaden.

Wie schätzen Sie den Polizei-
beruf aus heutiger Sicht ein. Ist
der Dienst schwieriger gewor-
den?

Ich denke schon. Vor allem ha-
ben wir es mit einer höheren
Gewaltbereitschaft zu tun. Nur
ein Beispiel: 1973 bis 1977 war
die Hochzeit des Terrorismus in
Deutschland, dennoch haben
sich die Täter bei Festnahmen
kaum gewehrt. Heute richtet ein
17-Jähriger einfach die Waffe auf
einen SEK-Beamten.

Der Umgang mit dem Thema
Gewalt ist in der gesellschaftlichen
Diskussion daneben gegangen. Es

ist doch idiotisch:  Jede nur annä-
hernd freizügige Liebesszene wird
aus Filmen heraus geschnitten; Ge-
walt hingegen flimmert zur besten
Sendezeit nahezu ungebremst
über die deutschen Bildschirme.
Wenn Gewalt so intensiv zum me-
dialen Alltag gehört, glaubt da
wirklich noch jemand, die Reali-
tät bleibt davon verschont?

Außerdem halte ich Tabu-
themen für gefährlich. Wir müssen
Bedrohungen beim Namen nen-
nen! Aufgrund solcher Tabu-
themen entstanden schon Gebie-
te in Berlin, wo man nicht einfach
eine Fußstreife hinschicken kann,
sondern besser mehrere. Und es
wird zum gesellschaftlichen Pro-
blem, wenn Polizei wegen Perso-
nalknappheit nicht mehr adäquat
reagieren kann.

Aber ich mache auch andere
Beobachtungen. Manchmal denke
ich, die Anstrengungsbereitschaft
allgemein bei der Polizei ist nicht
mehr so ausgeprägt, wie es mal zu
erleben war. Vielleicht steht die
Spaßgesellschaft und Erlebnisori-
entiertheit zu sehr im Vorder-
grund. Vielleicht steht das reine
Jobdenken im Vordergrund und
der Enthusiasmus ist auf der Stre-
cke geblieben. Beileibe nicht
überall, das möchte ich ausdrück-
lich betonen, aber ich erlebe in
unserem Land – und das nicht nur
in unserem Beruf – zunehmend
eine Gesellschaft von Leuten, die
primär an sich denkt. Dazu kommt
eine Menge an antiautoritärem
Gehabe. Aber Autorität erwirbt
man sich als Person durch Über-
zeugung, die bekommt man nicht
automatisch zum Dienstgrad dazu.

Das Leben scheint heute weni-
ger lebenswert als früher – so oft,

wie leichtfertig mit Leben und
Lebenswerten umgegangen wird,
drängt sich der Schluss auf. Auch
soziale Verantwortung der Bürger-
innen und Bürger sind meines Er-
achtens heute weniger ausgeprägt.
Allein die Bereitschaft als Zeuge
aufzutreten oder Täter anzuzeigen,
ist gesunken. Allerdings möchte
man sehr wohl in Sicherheit leben
und klagt im Zweifelsfall die Poli-
zei an, weil die ihren Job nicht rich-
tig macht. Es fehlt der Gesellschaft
an Zivilcourage.

Sie sind seit Anbeginn Ihres
Polizeidienstes Mitglied der GdP.
Wie sehen Sie Rolle und Zukunft
der Gewerkschaften?

Wir wissen doch alle, dass die
finanzielle Situation in unserem
Land gar keine großen Sprünge
zulässt. Und wer glaubt, irgend-
wann werde es schon wieder bes-
ser, ist einfach auf dem Holzweg!
Wenn es den Gewerkschaften
gelingt, nur in etwa zu verteidi-
gen, was wir heute haben, dann
ist das schon viel. Wer sonst
könnte das tun? Darum erwarte
ich ehrliche Aufklärung von den
Gewerkschaften,  was machbar
ist, wo man Extreme abwehren
kann. Daneben gibt es noch viel
zu tun im Bereich Arbeitsschutz
und auf Gebieten, die nicht nur
das unmittelbare Berufsfeld be-
treffen, wie Bildung, Familienpo-
litik, gesundheitliche Versorgung.

Von der Politik erwarte ich
nicht viel. Sie kann gar nicht
stringent handeln. Das politische
System ist so formalisiert und
geschäftsordnungsmäßig organi-
siert, da stehen sich die Akteure
selbst im Wege.

Martin Textor
während
des Gesprächs
in der GdP-
Bundes-
geschäftsstelle
in Berlin.

Foto: tetz

Noch gut in Erinnerung – Bus-Entführung und Geiselnahme
in Berlin. Die beiden Geiseln konnten unverletzt befreit wer-
den, der Täter wurde verletzt abgeführt.              Foto: ddp

Fortsetzung Seite 17
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Die Polizei-Füh-
rungsakademie
(PFA) als gemein-
same Bildungs-
und Forschungs-
einrichtung der
Polizeien des Bun-

des und der Länder vergibt im
Jahr 2005 Preise für hervorragen-
de wissenschaftliche Abhandlun-
gen zu Themen aus dem Bereich
der Inneren Sicherheit. Insge-
samt sind die Preise mit 9.200
Euro dotiert.

Voraussetzungen:
• Noch unveröffentlichte oder

nach dem 1.1.2005 veröffent-
lichte deutschsprachige Ab-
handlungen,

• die den Behörden und Einrich-
tungen der Polizeien von Bund
und Ländern neue Erkenntnis-
se erschließen sowie

• der Polizeiwissenschaft, ins-
besondere folgenden Themen-
bereichen zugeordnet werden
können:

- Organisation, Führung und
Einsatz der Polizei

- Kriminalitätsverhütung und
-bekämpfung

-  Aktivitäten zur Erhöhung der
Straßenverkehrssicherheit

-  Polizei und Gesellschaft
-  Recht.

In den einzelnen Gebieten
können auch mehrere Arbeiten
prämiert werden.

Eingereicht werden können,
neben Dissertationen und Habi-
litationsschriften, auch ausge-
wählte (Bestnote) Diplom-, Ba-
chelor- oder Masterarbeiten.

Keine Berücksichtigung finden
Seminararbeiten.

Von der Teilnahme ausge-
schlossen sind solche Abhand-
lungen, die mit Unterstützung
der PFA entstanden sind. Das ist
insbesondere der Fall, wenn die
vorgelegte Arbeit von Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeitern
der PFA oder von wissenschaft-
lichen Hilfskräften, Auszubilden-
den, Referendarinnen und Refe-
rendaren, Praktikantinnen und
Praktikanten pp. dieser Einrich-
tung stammt, soweit diese dort
tätig sind oder wenn die einge-
reichte Abhandlung ganz oder
zum Teil aus der Zeit ihrer Tä-
tigkeit bei der PFA stammt.

Über die Vergabe beschließt
eine vom Kuratorium bei der
PFA eingesetzte Kommission un-
ter Ausschluss des Rechtsweges.

Alle Preisträger erhalten eine
Urkunde. Ihre Abhandlungen
werden der Polizei-Führungsa-
kademie zur Verfügung gestellt.
Unbeschadet sonstiger Rechte
darf die PFA die Abhandlung
veröffentlichen.

Einsendeschluss für die Be-
werbung ist der 30.9.2005. Der
Einsendung ist eine kurz Biogra-
phie der Verfasserin oder des
Verfassers beizufügen.
Weitere Auskünfte erteilt die:
Polizei-Führungsakademie
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zum Roten Berge 18 - 24 in
48165 Münster
Telefon: 02501-806-230
Telefax: 05201-806-440 oder -420
E-Mail: pressestelle@pfa-ms.de

Preise der Polizei-
Führungsakademie 2005

AUSSCHREIBUNG

Was macht der SEK-Chef
Martin Textor als Pensionär?

Ich habe immer gearbeitet, um
zu leben, nicht umgekehrt. Und
so kann ich jetzt auch loslassen.
Zumal ich eine Menge vorhabe:
Touren mit dem Rad, wieder mal
eine Hausboottour durch Frank-
reich – durch Kanäle tuckern, das
ursprüngliche Leben genießen.
Außerdem habe ich zwei Enkel-

kinder – das ist eine völlig neue
Erfahrung, man wird als Opa von
zwei jungen Damen verehrt.

Hinzu kommt, ich koche gern
und lese mit Vorliebe Kriminal-
romane von skandinavischen
Schriftstellen – besonders von
Mankell. Also, ich hab zu tun.

Aber wenn man mich braucht,
dann bin ich auch gern bereit, als
Ratgeber zu fungieren.

SONDEREINSATZKOMMANDO
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INTERNATIONALES

Kostendruck auf
Polizei ist grenzenlos
Die Suche der Politiker nach billigeren Lösungen für poli-
zeiliche Aufgaben ist keine deutsche Spezialität. Man
kann da schon von einer Globalisierung solcher Vorhaben
reden. Die Berufsvertretung der britischen Polizei, die Po-
lice Federation of England and Wales, wandte sich jetzt
an die GdP, um zu erfahren, wie hierzulande die Erfahrun-
gen mit der Organisierung von Tarifbeschäftigten neben
den Polizeibeamtinnen und -beamten sind.

Besonders im Blickfeld der
Sparkommissare sind dabei Tä-
tigkeiten im präventiven Bereich,
also Objektschutz und Streifen-
tätigkeiten in öffentlichen Anla-
gen. Die beiden britischen Kol-
legen Ernie Hanrahan, Stellv.
Generalsekretär der Police
Federation, und Alan Gordon,
Stellv. Vorsitzender des Ser-

geants’ Central Committee, spra-
chen von einer Doppelstrategie
der Politik:
•  einerseits muss gespart wer-

den, auch beim Personal der
Polizei,

• andererseits verlangen die
Bürgerinnen und Bürger nach
Präsenz der Polizei in der
Öffentlichkeit.

Die Lösung: Man stellt anstatt
teurer „richtiger“ Polizisten Tarif-
beschäftigte ein, die in Uniform
Streife gehen – mit nur geringen
Befugnissen; dann braucht man
nur noch einen Polizeibeamten
als verantwortlichen Einsatzleiter.
Diese Tarifbeschäftigten der Po-
lizei heißen „Police Community
Support Officers“, womit deutlich
ausgedrückt ist, dass sie nur eine
Hilfsfunktion ausüben. Mit dieser
Lösung, so die beiden britischen
Kollegen, werde jedenfalls das

Sicherheitsgefühl der Bürger be-
dient, die Uniformierte auf der
Straße und in den Parks sehen
wollen.

Und die Qualifikation? Da ist
die öffentliche Meinung in Eng-
land nicht anders als hierzulande
oder in anderen Ländern
Europas: „Es geht doch bloß ums
Streife Gehen! Und wenn etwas
Ernstes passiert? Es wird schon
gut gehen!“

Darauf zu hoffen, dass dieses
Konzept möglicherweise bei ei-
nem Regierungswechsel wieder
gekippt wird, ist trügerisch. Der
Kostendruck der öffentlichen
Haushalte trifft jede Partei, also
würde – so die Überzeugung der
britischen Kollegen – die derzei-
tige Opposition auch nicht
anders handeln als die jetzige
Regierung.

Diese Entwicklung, dass ver-
stärkt Tarifbeschäftigte zu Lasten
der Polizeibeamtinnen und
-beamten eingestellt werden, be-
schert der Police Federation of
England and Wales ein besonde-
res Problem: Sie steht ausschließ-
lich Polizistinnen und Polizisten

offen, Tarifbeschäftigte sind aus-
geschlossen.

Das zu ändern ist nicht einmal
eine Angelegenheit, über die der
Kongress der Police Federation
entscheiden könnte – das ist eine
Angelegenheit für den britischen
Gesetzgeber. Die Police
Federation ist eine Berufs-
organisation „installed by act of
Parliament“, „per Gesetz begrün-
det“, und zwar bereits im Jahr
1919. Wer in England Polizistin
oder Polizist wird, ist automatisch

Mitglied der Federation; die ein-
zige Wahl, die man hat, ist, ob man
Beiträge zahlt oder nicht (mehr
als 90 Prozent zahlen, weil es
dafür einige besondere Dienst-
leistungen gibt).

Wenn sich also die Police
Federation für Tarifbeschäftigte
(ohne Rücksicht auf ihre konkre-
te Tätigkeit bei der Polizei) öff-
nen wollte, damit eine große Be-
rufsvertretung auch alle Beschäf-
tigten in der Polizei – unabhän-
gig von ihrem Status – vertreten
kann, dann muss das Gesetz über
die Federation geändert werden.

Um Argumente genau für die-
sen Entscheidungsprozess zu ge-
winnen, kamen die beiden briti-
schen Kollegen zur GdP. Nun hat
die GdP als unabhängige Ge-
werkschaft eine völlig andere
Tradition als die Police
Federation, aber die Empfehlung
war klar: Es ist richtig, als große
Berufsvertretung alle Polizei-
beschäftigten zu vertreten, schon
deshalb, weil die Arbeitsleistung
der Polizei das Ergebnis der Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten –
und nicht nur einiger – ist.

W.D.

Ernie Hanrahan, Stellv. Generalsekretär der Police Federation, und
Alan Gordon, Stellv. Vorsitzender des Sergeants’ Central Committee
im Gespräch mit GdP-Geschäftsführer Wolfgang Dicke.

       Foto: C. Wallburg
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BEAMTENVERSORGUNG

Pensionen
Der Bundesinnenminister legte nun – nach 1999 und
2001 – den Dritten Versorgungsbericht der Bundesregie-
rung als Entwurfsfassung vor. Das umfangreiche Werk be-
schreibt auf 535 Seiten die Entwicklung der Versorgungs-
leistungen in der Vergangenheit und prognostiziert die
Versorgungsausgaben bis 2050.
Um es vorweg zu nehmen: Der Bericht zeigt bis 2050 ei-
nen Anstieg der Versorgungsleistungen auf.
Die entscheidende Frage dabei: Wird es gelingen, dieses
Wachstum auch zu finanzieren?

Entwicklung bei den Ge-
bietskörperschaften

Die nachfolgenden Ausfüh-
rungen beschränken sich auf die
Entwicklung der Versorgungs-
leistungen bei den Gebietskör-
perschaften (Bund, Länder, Ge-
meinden). Der Versorgungs-
bericht umfasst darüber hinaus
auch die Bereiche Bahn, Post,
den mittelbaren öffentlichen
Dienst (Sozialversicherungs-
träger, Bundesagentur für Ar-
beit, Bundesbank) sowie die
VBL (Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder) und die
AKA (Arbeitsgemeinschaft
kommunale und kirchliche Al-
tersversorgung).

Versorgungsleistungen
1970 bis 2002
Nach dem Bericht gab es
1970: 788.000
Versorgungsempfänger
2002: 880.000
Versorgungsempfänger –
ein Zuwachs von 12,6 Prozent.

Im gleichen Zeitraum wuchs
die Zahl der Beamten von
902.000 auf 1.520.000, ein Zu-
wachs von 68,5 Prozent. Der Zu-
wachs resultiert aus der Zunah-
me in den Bereichen Schule,
Hochschule und innere Sicher-
heit. Das Schwergewicht des Zu-
wachses entfällt dabei auf den
Bereich der Länder.

Das durchschnittliche Ruhe-

standseintrittsalter stieg zwi-
schen 1993 und 2002 von 58,9 auf
60,3 Jahre, bei den Ländern lag
es bei 60 Jahren. Zum Vergleich:
Im Bereich der gesetzlichen Ren-
tenversicherung lag das durch-
schnittliche Rentenalter 2002 bei
60,4 Jahren.

Das höhere Ruhestandsein-
trittsalter führt der Bericht auf
die Einführung des Versor-
gungsabschlags zurück. Dennoch
schieden in 2002 30,4 Prozent al-
ler Beamtinnen und Beamten
vorzeitig wegen Dienstunfähig-
keit aus dem Dienst aus; im
Vollzugsdienst waren es rund 18
Prozent.

Bei den Gründen für die Früh-
pensionierungen werden psychi-
sche und psychosomatische Er-
krankungen mit 50 Prozent an-
gegeben, daneben waren Krank-
heiten des Muskel-Skelett-Sys-
tems sowie des Nervensystems
die häufigsten Ursachen für die
vorzeitige Zurruhesetzung.

Das durchschnittliche Ruhe-
gehalt (ohne Beitrittsgebiet) be-
trug in 2002 2.620 Euro. Für den
Vollzugsdienst der Länder er-
rechnete sich ein Ruhegehalt von
durchschnittlich 2.140 Euro; be-
zogen auf den gehobenen Dienst
erreichte das Ruhegehalt einen
Schnitt von 2.410 Euro, im mitt-
leren Dienst von 1.860 Euro. Der
Anteil des gehobenen und höhe-
ren Dienstes stieg von 1970 bis
2002 von 68 Prozent auf 77 Pro-
zent. Im Bereich der Länder-
polizeien hat sich der Anteil des

künftig sicher?
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gehobenen und höheren Diens-
tes von 29 Prozent in 1994 auf 56
Prozent im Jahr 2002 erhöht.

Die Bemühungen der GdP um
die Realisierung der Zweigeteil-
ten Laufbahn schlagen sich hier
nieder.

Versorgungsausgaben

Die Versorgungsausgaben der
Gebietskörperschaften sind von
1970 bis 2002 kontinuierlich an-
gewachsen, nämlich von 4,5 Mrd.
Euro auf 24,0 Mrd. Euro, eine
Zuwachsrate von 433 Prozent.
Die Zunahme der Versorgungs-
ausgaben resultiert aus den
Versorgungsanpassungen, der
steigenden Zahl der Versor-
gungsempfänger und den Ver-
besserungen bei der Laufbahn-
struktur. Die durchschnittlichen
Ruhegehaltssätze dagegen ha-
ben sich seit den massiven Ein-
griffen in die Beamtenversor-
gung durch die Änderungs-
gesetze (Beamtenversorgungs-
änderungsgesetz 1989, Dienst-
rechtsreformgesetz 1997, Ver-
sorgungsänderungsgesetz 2001)
allmählich verringert. So sackte
der durchschnittliche Ruhege-
haltssatz zwischen 1994 und 2003
von 72,7 auf 71,9 Prozent ab.

Prognose bis 2050

Der Dritte Versorgungs-
bericht geht davon aus, dass bis
2050 die Lebenserwartung eines
65jährigen Beamten noch 20,5
Jahre, einer 65jährigen Beamtin
noch 24,7 Jahre beträgt. Unter
diesen Prämissen wird die Zahl
der Versorgungsempfänger in
2050 um 80,3 Prozent auf
1.587.000 angestiegen sein.

Das Durchschnittsgehalt wird
absinken, zum einen weil
die Linearisierung der Ruhe-
gehaltsskala (durch das
BeamtVGÄndG 1989) ihre vol-
le Wirksamkeit entfaltet, zum
anderen Teilzeitbeschäftigung
und Versorgungsabschläge bei
vorzeitigem Ausscheiden sich bei
der Höhe des Ruhegehalts aus-
wirken. Im Bereich der Polizei
jedoch wird sich mit der Ände-
rung der Besoldungsstruktur

durch die Einführung der Zwei-
geteilten Laufbahn ein Anstieg
der Durchschnittsbezüge vollzie-
hen, so der Bericht.

Um die künftigen Versor-
gungsausgaben berechnen zu
können, sind darüber hinaus
Annahmen über die allgemeinen
Bezügeerhöhungen notwendig.
Der Bericht unterstellt, dass die
gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung zu einer realen Wachstums-
rate des Bruttoinlandsprodukts
• 2004 – 2008 von jährlich 1,5

Prozent,
• 2009 – 2018 von jährlich 1,75

Prozent,
• 2019 – 2050 von jährlich 1,5

Prozent,
führt.

Für die Versorgungsanpas-
sungen 2003 und 2004 werden die
tatsächlichen Anpassungen zu-
grunde gelegt. Für den Zeitraum
2005 bis 2008 unterstellt der Be-
richt in allen Varianten (außer
Variante 0, siehe Tabelle) der
Modellrechnung eine Anpassung
von 1,5 Prozent.

Darauf aufbauend wurden für
den Zeitraum 2009 bis 2050 die
folgenden Varianten entwickelt:

So weit zu den Versorgungs-
ausgaben. Sie sagen allerdings
noch nichts darüber aus, ob sie
künftig vom steuerfinanzierten
Alterssicherungssystem Beamt-
enversorgung auch tatsächlich
getragen werden. Das nämlich
hängt vom politischen Willen ab,
wie hoch die Versorgungsquote
(Anteil der Versorgungsaus-
gaben am Bruttoinlandspro-
dukt – BIP). und die Versor-
gungssteuerquote, (Anteil der
Versorgungsausgaben an den
Steuereinnahmen) festgelegt
werden.

1970 betrug die Versorgungs-
quote 1,27 Prozent. Sie fiel
aufgrund des Wachstums der
Wirtschaft in 1990 auf 1,15 Pro-
zent und verharrte durch die ein-

geleiteten Sparmaßnahmen zur
Senkung der Versorgungsaus-
gaben bis 2002 weiter auf 1,15
Prozent.

Würde bis 2050 kein wirt-
schaftliches Wachstum stattfin-
den, erhöhte sich laut Versor-
gungsbericht die Versorgungs-
quote bei gleich bleibenden Be-
zügen auf 1,72 Prozent. Eine un-
realistische Vorstellung. Daher
sind unter den oben angeführten
Wachstumsannahmen des BIP
die Versorgungsquoten für die
Varianten 1 bis 3 berechnet wor-
den. Sie stellen sich 2050
folgendermaßen dar:

Variante 1 – 0,86 Prozent
Variante 2 – 1,05 Prozent
Variante 3 – 1,57 Prozent

Unter Berücksichtigung der
Zuführungen zu den Versor-
gungsrücklagen im Bund und in
den Ländern liegt die jeweilige
Versorgungsquote bis 2017 etwas
höher als der „Normalpfad“
(also ohne Zuführung), zwischen
2019 und 2031 (während der
Entnahmephase) liegt sie um ei-
nige Zehntelpunkte unter dem

Normalpfad und schwenkt dann
etwa ab 2032 wieder auf den
Normalpfad ein (siehe Beispiel

für Variante 2 in der Grafik).
Die Versorgungssteuerquote

zeigt nach dem Dritten Ver-
sorgungsbericht folgendes Bild:

1970 = 5,70 Prozent
1990 = 5,24 Prozent
2002 = 5,68 Prozent

Würde man wiederum davon
ausgehen, dass es weder ein wirt-
schaftliches Wachstum noch Ver-
sorgungsanpassungen geben
würde, stiege 2050 die Versor-
gungssteuerquote auf 8,65 Pro-
zent.

Unter Annahme der oben auf-
geführten Wachstumsraten des
BIP ergibt sich folgende Ent-
wicklung der Versorgungssteuer-
quote für die Varianten 1 bis 3 in
2050:

Variante 1 – 4,36 Prozent
Variante 2 – 5,34 Prozent
Variante 3 – 8,01 Prozent
Wie bei der Versorgungsquote

zeigt sich auch bei der Versor-
gungssteuerquote das abwei-
chende Bild vom Normalpfad,
wenn das Institut der Versor-
gungsrücklagen mit in die Be-
trachtung einbezogen wird.

Der Bericht schlussfolgert aus
den Zahlen, dass eine steigende
Inanspruchnahme des BIP und
der Steuereinnahmen nur da-
durch vermieden werden kann,
wenn die künftigen Bezügean-
passungen hinter dem BIP-
Wachstum und der Zunahme der
Steuereinnahmen zurückblei-
ben.

Die Berechnungen, dass ein
unzureichendes BIP-Wachstum
zu einer höheren Versorgungs-
quote und Versorgungssteuer-

quote führen wird, ist für die GdP
nachvollziehbar. Allerdings ist

BEAMTENVERSORGUNG
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das kein unabänderliches mathe-
matisches Gesetz. In dieser Lo-
gik können Variablen verändert
werden. Ein Beispiel ist das be-
absichtigte Versorgungsnach-
haltigkeitsgesetzes, das zur wei-
teren Abflachung der Versor-
gungsausgaben führen wird.
Auch ein stärkeres Wachstum
des BIP wird zu einer geringeren
Versorgungsquote bzw. Versor-
gungssteuerquote führen.

Letztendlich entscheidet der
politische Wille darüber, wie
hoch die Versorgungsquote und
Versorgungssteuerquote festge-
legt werden – allerdings darf das
nicht zu Lasten der Beschäftig-
ten gehen. Will der Staat, einen
leistungsfähigen öffentlichen
Dienst, muss er dafür auch die fi-
nanziellen Mittel bereitstellen.
Bisher hat der Staat es versäumt,
über eine entsprechende Kapi-
taldeckung die notwendigen Re-
serven zurückzulegen, um die
Versorgungsbezüge bezahlen zu
können.

Es soll angesichts der demo-
graphischen Entwicklung nicht
das Wort geredet werden, Beam-
te und Versorgungsempfänger
gehen die Finanzen des Staates
nichts an, die Bezüge müssen nur
monatlich pünktlich in ihren Ta-
schen sein. Doch das Mittragen
an der gesellschaftlichen Ent-
wicklung kann und darf nicht
heißen, mit ein paar Zahlen – und
wenn sie noch so intensiv auf
über 500 Seiten belegt sind –  las-
sen sich gute Gründe für eine
einseitige Belastung der Beam-
ten und Versorgungsempfänger
finden.

Das Zahlenwerk des Dritten
Versorgungsberichts bedarf ei-
ner ausführlichen Beratung, um
daraus tragfähige Schlüsse zu zie-
hen.

Die GdP wird sich gemeinsam
mit den anderen DGB-Gewerk-
schaften des öffentlichen Diens-
tes intensiv in die Diskussion um
den Versorgungsbericht ein-
bringen.                              HJA

Stalking soll Straftatbestand
werden

Nach dem Willen des Bundes-
rats soll Stalking – also der Psy-
choterror durch Belästigung
oder Verfolgung – zukünftig mit
bis zu 3 Jahren bestraft werden
können. Einen entsprechenden
Beschluss fasste die Länder-
kammer am 18. März 2005 mehr-
heitlich und parteiübergreifend.

Bisher sind solche Belästigun-
gen wie z. B. Telefonterror, Be-
leidigungen, Eindringen in Woh-
nungen und ähnliches nicht als
eigenständiger Straftatbestand
unter Strafe gestellt. Opfer kön-
nen sich bisher im Vorfeld der
aus solchen Belästigungen oft
später erwachsenden Straftaten
wie Sachbeschädigung und Kör-
perverletzung bisher nur mittels
des Gewaltschutzgesetzes auf
zivilrechtlichem Wege schützen
lassen. Die Beweislast liegt hier
aber ausschließlich beim Opfer.
Erst wenn die Täter gegen ge-
richtliche Auflagen verstoßen,
kann das Opfer polizeilichen
Schutz erhalten.

Der neue Tatbestand soll nicht
nur Telefonterror, sondern auch
das Beobachten einer Person,
Dauerbeschimpfungen, das sys-
tematische Verfolgen und das
Bestellen von Waren unter dem
Namen des Opfers verhindern.
Der Gesetzentwurf spricht aus-
drücklich von „nachhaltiger Be-
lästigung“. Diese muss geeignet
sein, „einen Menschen in seiner
Lebensgestaltung erheblich zu
beeinträchtigen“.

Das so genannte Stalking, wo-
bei dieses Wort im englischen
soviel bedeutet wie „Anschlei-
chen“, nimmt auch in Deutsch-
land immer größere Ausmaße an.
Betroffen sind sowohl Prominen-
te als auch normale Bürger. In
Deutschland soll einer Studie
zufolge rund jeder Zehnte in sei-
nem Leben ein Opfer von
Stalking werden. In anderen
Ländern, wie den USA, Kanada,
Australien und Belgien ist
Stalking bereits unter Strafe ge-
stellt.                                 now.

RECHT
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•  Bei allgemeinen Anpassungen
der Bezüge wird der Verhei-
ratetenzuschlag jeweils in festen
Beträgen reduziert und zwar bis
Besoldungsgruppe A 8 um 10
Euro, bis Besoldungsgruppe 13
um 15 Euro. Darüber hinaus ge-
hende Besoldungsgruppen um
20 Euro.

  Die Mittel aus dieser Ver-
ringerung der Bezahlung sind
den Versorgungsrücklagen zu-
zuführen.

•  Ausgleichszulagen für weggefal-
lene Stellenzulagen vermindern
sich künftig durch den geänder-
ten § 13 BBesG jährlich um 25
Prozent des Ausgangsbetrages.

• Das Aufsteigen in den Stufen des
Grundgehalts wird durch Einfü-
gung eines § 86 in das BBesG
für die Zeit vom 1. April 2006
bis 30. September 2007 ausge-
setzt.

• Die allgemeine Stellenzulage
wird den beim Inkrafttreten des
Bezahlungsstrukturgesetzes
vorhandenen Beamtinnen und
Beamten weiter gewährt. Die
ruhegehaltfähige Stellenzulage
unterliegt den Anpassungsvor-
schriften gemäß § 14 BBesG.

• Anwärter verbleiben im bis-
herigen BBesG. Bund und Län-
der müssen für ab 1. Januar 2009
neu eingestellte Anwärterinnen
und Anwärter eigenständige
Bezahlungsregelungen getrof-
fen haben.

   Zu d) Änderungen des
 Beamtenversorgungs-
 gesetzes

Das Versorgungsrecht bleibt
bundeseinheitlich geregelt. Die
Änderungen im Bezahlungsrecht
schlagen sich jedoch im Beam-
tenversorgungsgesetz nieder:
> Die ruhegehaltfähige Bezahlung

setzt sich zusammen aus dem
jeweiligen Basisgehalt und der
Leistungsvariable. Daneben
werden weiterhin der neue Fa-
milienzuschlag und die sonsti-
gen ruhegehaltfähigen Zulagen
gewährt.

> Die Leistungsvariable in der
Versorgung ergibt sich als
Durchschnitt der innegehabten
Leistungsstufen, basierend auf
der Grundlage des letzten Basis-
gehalts. Errechnet sich ein
Durchschnittswert für die ruhe-

gehaltfähige Dienstzeit von 2,5,
erhält der Versorgungsem-
pfänger die Leistungsstufe 2 sei-
nes zuletzt erreichten Amtes
(mindestens drei Jahre lang be-
kleidet), zuzüglich 50 Prozent
des Unterschiedsbetrages zwi-
schen Stufe 2 und 3 seines Basis-
gehalts. Für die Zeit bis zum 1.
April 2006 wird der Berechnung
jeweils die Stufe 2 der Leistungs-
variablen zugrunde gelegt.

> Wie die Leistungsvariablen wer-
den auch Bezahlungsbandbrei-
ten als Durchschnittswert der
Grundbezahlung bei der Versor-
gung berücksichtigt.

> Auch bei den Versorgungs-
empfängern wird der Verhei-
ratetenzuschlag entsprechend
den Bestimmungen des geän-
derten BBesG abgebaut; die
eingesparten Mittel werden den
Versorgungsrücklagen zuge-
führt.

Schlussbemerkungen

Mit dem Strukturreformge-
setzentwurf soll ein Gleichklang
mit dem am 9. Februar 2005 be-

schlossenen TVöD erreicht wer-
den; auch im Tarifbereich wird
das bisherige Entgeltsystem neu
strukturiert und mit Leistungs-
komponenten versehen.

Die GdP geht davon aus, dass
der Bundesinnenminister gewerk-
schaftliche Änderungs- und Er-
gänzungsvorschläge nicht in der
Kabinettsvorlage des Gesetzent-
wurfs für die Sitzung der Bundes-
regierung am 25. Mai 2005 aufgrei-
fen wird. Ist der Bundesinnen-
minister doch davon überzeugt,
dass seine Entwurfsfassung die
gesetzestechnische Umsetzung des
Eckpunktepapiers „Neue Wege
im öffentlichen Dienst“ darstellt,
das er zusammen mit den Vorsit-
zenden von ver.di und dbb am 4.
Oktober letzten Jahres der Öffent-
lichkeit präsentiert hat. Die Stel-
lungnahme des DGB als 94er Spit-
zenorganisation wird sich jedoch
als Anhang zum Gesetzentwurf
wieder finden.

Die Aktivitäten von GdP und
DGB werden sich infolgedessen
auf die parlamentarischen Bera-
tungen des Gesetzentwurfs kon-
zentrieren, die im Herbst dieses
Jahres stattfinden.         HJA

DIENSTRECHTSREFORM Fortsetzung von Seite 15
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Bundesseminar für lesbische
und schwule Polizeibedienstete

Anlässlich des 10-jährigen Jubi-
läums des Vereins lesbischer und
schwuler Polizeibediensteter
Berlin-Brandenburg e.V. (VelsPol-
BB e. V.) veranstalten wir das jähr-
liche Bundesseminar vom 23. - 26.
Juni 2005 in Berlin.

Als Ehrengast und Schirmherr
begrüßen wir zur Eröffnungsfeier
am 23. Juni 2005 den Polizeipräsi-
denten in Berlin, Herrn Dieter
Glietsch. Eine Anfrage an Volker
Beck, MdB, Bündnis 90/Die Grü-
nen und den Regierenden Bürger-
meister von Berlin, Klaus
Wowereit, SPD, läuft derzeit noch.

Trotz vieler Verbesserungen in
den letzten 10 Jahren, ist die „Anti-
diskriminierung“  das Hauptthe-
ma des Bundesseminars. Bereits
als Referent zugesagt hat der Lei-
ter der Arbeitsgruppe Gleichge-
schlechtliche Lebensweisen der
Berliner Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Sport, Herr
Claus Nachtwey. Er spricht zum

Thema „Antidiskriminierungs-
stellen in Bund und Ländern und
deren Zusammenarbeit mit der
Polizei“. Eine Kollegin aus Baden-
Württemberg referiert über „Ge-
walt in lesbischen Beziehungen“.
Weitere interessante Vorträge und
Diskussionen runden das Pro-
gramm ab.

Zwei Events gehören ebenfalls
dazu. Ein Grillfest zum persönli-
chen Austausch von Erfahrungen
und zum Feiern. Und die Teilnah-
me am Christopher-Street-Day
(CSD) mit eigenem Wagen.

Kurzfristige Anmeldungen sind
möglich. Die Unterkunft muss
nach Anmeldeschluss mit dem
Hotel persönlich vereinbart wer-
den.

Tagungsort: Berlin, A+O Hostel
Mitte, Köpenicker Str. 127-129,
Berlin-Mitte

Seminargebühr: 130 Euro/ für
Berliner/innen 30 Euro

Näheres unter www.velspol.de

JUNGE GRUPPE

Keine Externalisierung der
polizeilichen Ausbildung

Eine Externalisierung des po-
lizeilichen Fachhochschulstu-
diums, wie sie in Hamburg an-
gedacht wird, lehnt die JUNGE
GRUPPE entschieden ab und
befürworten weiterhin das Mo-
dell eines verwaltungsinternen
Studiums.

Das Modell eines sehr nahe an
der Berufspraxis orientierten
Studiums ist erforderlich, um
ohne große Reibungsverluste die
Berufsfähigkeit der Studieren-
den zu gewährleisten. Die Nähe
zur polizeilichen Praxis fördert
die Identifikation mit dem Beruf
und stellt sicher, dass Praxis und
Theorie miteinander verzahnt
sind. Der Studierende muss au-
ßerdem die Sicherheit haben,
nach erfolgreichem Abschluss
des Studiums in den Polizeidienst
übernommen zu werden.

Eine Öffnung des Studiums
auch für andere Berufe, z. B. das
private Sicherheitsgewerbe, wird
abgelehnt.

Die JUNGE GRUPPE (GdP)
fordert in diesem Zusammen-
hang mehr soziale Gerechtigkeit.
Dazu gehören ein Ende des un-
heilvollen Sparens und eine Er-
höhung der Einnahmeseite der
Staatshaushalte. Auch muss die
Verteilung der vorhandenen
Steuergelder überprüft werden.

In Gesprächen mit Bürgern
aus Niedersachsen stellte die
JUNGE GRUPPE (GdP) fest,
dass der einzelne Bürger glaubt,
bis zu 1.000  pr o Jahr für die
Polizei auszugeben. Tatsächlich
kommen aber nur rund 70  (in
Niedersachsen) bei der Polizei
an.              sg

BILDUNG
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TERRORISMUSBEKÄMPFUNG

„Al Qaida“ – eine transnationale
Terrororganisation im Wandel

So wie Wirtschaftsunternehmen gezwungen sind, auf
neue Produktionsmethoden, technische Entwicklun-
gen, verändertes Kundenverhalten und auf den Druck
der Konkurrenz durch ständige Anpassung und Neuaus-
richtung zu reagieren, passen sich auch Terror-
organisationen veränderten Bedingungen an. Auch sie
müssen auf ein verändertes Umfeld – z. B. neue
Fahndungsmethoden der Sicherheitsbehörden, be-
stimmte Erwartungen im Sympathisantenumfeld, vor-
sichtige Verhandlungsangebote des angegriffenen
Staates – reagieren, wenn sie ihre politischen Ziele er-
reichen oder ihre eigene Zerschlagung verhindern wol-
len. Für transnationale Terrororganisationen wie „Al
Qaida“ gilt dies in besonderem Maße. Sicherheits-
behörden dürfen solche „Organisationsentwicklungen“
von Terrorgruppen nicht außer Acht lassen: Ihre
Bekämpfungsmaßnahmen gehen sonst ganz oder
zumindest teilweise ins Leere; neue Bedrohungen kön-
nen gar nicht erst erkannt werden.
Die Terrororganisation „Al Qaida“ hat mehrere markan-
te Entwicklungsstadien aufzuweisen. Eine bedeutsame
Veränderung, die nach dem 2. Afghanistankrieg im Jah-
re 2001 erfolgte, scheint noch gar nicht richtig wahr-
genommen worden zu sein – mit möglicherweise fata-
len Folgen für die innere Sicherheit Europas.

Islamismus und
Jihadismus

Der von „Al Qaida“ ausge-
hende Terrorismus ist nur ver-
ständlich, wenn man seine ideo-
logischen Wurzeln – den Islam-
ismus – betrachtet. Keinesfalls
dürfen Islamismus, der eine Er-
scheinungsform des politischen
Extremismus darstellt, und die
Religion des Islam gleichgesetzt
werden. Auch wenn die
Islamisten ihre Forderungen mit
religiösen Versatzstücken, die aus
dem ursprünglichen Zusammen-
hang gerissen werden, untermau-
ern, handelt es sich nicht um re-
ligiöse, sondern politische In-
halte.

Entgegen einem weit verbrei-
teten Vorurteil ist der Islamismus
auch nicht zwingend mit der is-
lamischen Religion verbunden,
sondern eine vergleichsweise
neue Erscheinung: Er entstand
vielmehr erst am Anfang des
letzten Jahrhunderts vor allem
als Reaktion auf die westliche
Kolonialisierung und die deshalb
empfundene Unterdrückung der
islamischen Welt.

ser Lesart hat Gott selbst den
Muslimen „den letztgültigen
Glauben“ offenbart und sie vor
allen anderen Religionen ausge-
zeichnet. Mit dieser Überzeu-
gung lässt sich allerdings schwer
vereinbaren, dass die islamische
Welt – nach einer Blütezeit im
frühen Mittelalter heute wirt-

schaftlich, wissenschaftlich, mili-
tärisch und technologisch der
(ungläubigen) westlichen Welt
hoffnungslos unterlegen ist. Die
Islamisten sehen die Ursache für
diesen Widerspruch darin, dass
die Staaten der islamischen Welt
den von Gott vorgegebenen Weg

verlassen haben. Den Ausweg
aus dieser Misere soll die Ver-
wirklichung der folgenden poli-
tischen Ziele weisen:

• Zurückdrängung der kultu-
rellen und westlichen Einflüsse in
der islamischen Welt und stren-
ge „Reislamisierung“ – Die west-
liche Welt gilt den Islamisten als

„verderbt“ und „moralisch ver-
kommen“. Ihr Niedergang ist
deshalb nach ihrer Ansicht un-
ausweichlich. Die islamische
Welt, die sich von dieser Ver-
derbtheit hat anstecken lassen,
müsse sich von den schlechten
Einflüssen des Westens reinigen.

• Errichtung von „Gottes-
staaten“ – Der Koran und das is-
lamische Rechtssystem gelten als
endgültig, da sie nach Auffassung
der Islamisten von Gott selbst
geschaffen wurden und daher
der Abänderung durch den Men-
schen nicht zugänglich sind. De-
mokratie und demokratische
Entscheidungsfindung sind nach
Überzeugung der Islamisten des-
halb mit dem Islam grundsätzlich
unvereinbar.

Die ganz große Mehrheit der
Islamisten strebt diese Ziele auf
friedlichem Wege an. Einer klei-
nen, besonders radikalen Min-
derheit innerhalb des
islamistischen Spektrums dauert
der Weg der friedlichen System-
veränderung jedoch zu lange: Sie
versucht, ihre Ziele mit Waffen-
gewalt zu erreichen. Diese mili-
tanten Islamisten sind der festen
Überzeugung, dass der „Jihad“
gegen die „vom wahren Glauben
abgefallenen Regierungen“ in
der islamischen Welt eine
muslimische Pflicht sei.

Anfang der 90er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts be-
gannen die militanten Islamisten
auch in der „ungläubigen“ west-
lichen Welt ein Feindbild zu se-
hen: Der erste Golfkrieg, den im
Jahr 1991 eine internationale Al-
lianz unter Führung der USA
gegen den Irak geführt hat, gilt
unter Islamisten als Fortsetzung

der andauernden Angriffe des
Westens auf die islamische Welt,
die schon mit den Kreuzzügen
des Mittelalters begonnen haben.
Dass die USA nach Kriegsende
militärische Basen in Saudi-Ara-
bien, also auf „heiligem Boden“,
einrichteten, bestärkte diese Vor-

Keinesfalls dürfen Islamismus, der eine Erscheinungsform
des politischen Extremismus darstellt, und die Religion
des Islam gleichgesetzt werden.

Noch stellen die
Islamisten zumindest
in Deutschland nur
eine Minderheit unter
den hier lebenden ca.
3,3 Millionen Musli-
men: Die 24 hier
aktiven islamistischen
Organisationen kom-
men auf rund 31.000
Mitglieder.

Für viele strenggläubige Mus-
lime hat Gott, als er Mohammed
die Offenbarungen des Korans
sandte, die „Vorgänger-
religionen“ Judentum und Chris-
tentum „aufgehoben“; nach die-
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stellung von einer Okkupation
durch den Westen.

Der Angriff auf Afghanistan
in der Folge der Attentate vom
11. September 2001 und die an-
schließende Besetzung des Lan-
des, der zweite Krieg gegen den
Irak im Jahr 2004 und dessen
fortdauernde Besetzung sowie
wiederholte Drohungen der
USA gegen den Iran verstärken
bei den Islamisten den Eindruck,
die westlichen „Kreuzzügler“
versuchten nun endgültig, die is-
lamische Welt zu unterwerfen
und zu beherrschen. Nach Auf-
fassung der militanten Islamisten
ist daher der bewaffnete Kampf
der einzig denkbare Ausweg.

Die bekannteste islamistische
Terrororganisation, die diese
Strategie mit absoluter Konse-
quenz verfolgt, ist „Al Qaida“.

„Al Qaida“ – eine
transnationale
Terrororganisation

Erst mit den Terroranschlägen
am 11. September 2001 wurde die
Organisation „Al Qaida“ („Die
Basis“) einer breiten Öffentlich-
keit bekannt. Auch Deutschland
musste erkennen, dass es vom
weltumspannenden Netz der
Terrororganisation betroffen
war: Vier der maßgeblichen Tä-
ter hatten in Hamburg gelebt.

Terrororganisationen – auch
islamistisch ausgerichtete – gibt
es viele und hat es auch schon vor
„Al Qaida“ gegeben. Was also ist
das Besondere an dieser Organi-
sation, dass der amerikanische
Präsident nach den Anschlägen
vom 11. September 2001 sogar
den „Krieg gegen den Terroris-
mus“   ausrief und mit militäri-
schen Mitteln einer Supermacht
den „islamischen Gottesstaat“
Afghanistan angriff, der Bin La-
den Unterschlupf gewährte?

Die bisher bekannten
islamistisch ausgerichteten
Terrororganisationen verfolgten
oder verfolgen lokal begrenzt
Ziele: die Abschaffung der staat-
lichen Systeme in ihren jeweili-
gen Heimatländern oder deren
Befreiung von „Fremdherr-
schaft“, um an ihrer Stelle
islamistisch ausgerichtete

„Gottesstaaten“
zu errichten. Sie
rekrutierten oder
rekrutieren ihr
Personal in aller
Regel vor Ort und
bestehen daher
fast immer aus
Angehörigen ei-
ner bestimmten
Nationalität. Lo-
kal begrenzt wa-
ren und sind auch
ihre Operationsgebiete, die
ebenfalls fast ausschließlich auf
dem Gebiet des Staates liegen, in
dem sie mit Gewalt eine be-
stimmte islamistische Zielset-
zung verfolgen. Sollten sie
ausnahmsweise auf fremdem
Hoheitsgebiet agieren, ist An-
griffsziel in aller Regel eine Ein-
richtung oder ein Repräsentant
des Heimatstaates.

„Al Qaida“
Terrororganisation
neuen Typs

„Al Qaida“ ist dagegen eine
Terrororganisation völlig neuen
Typs, die die regionale Begrenzt-
heit in jeder Hinsicht hinter sich
gelassen und daher zu Recht als
„transnational“ bezeichnet wer-
den kann. „Al Qaida“ rekrutiert
sich aus Islamisten unterschied-
licher Nationalität und Herkunft;

die Organisation
hat nicht nur den
Kampf gegen die
„ungläubigen“ Re-
gierungen in den
Staaten der islami-
schen Welt aufge-
nommen, sondern
richtet ihre Aktio-
nen darüber hinaus
allgemein gegen
„den Westen“ – die
USA, die mit ihnen

verbündeten Staaten Europas
und Israel, die nach Auffassung
ihres Gründers Osama Bin La-
den der Errichtung einer welt-
weiten „islamischen Ordnung“
im Wege stehen. Diese Auseinan-
dersetzung wird nicht nur auf is-
lamischem Boden geführt, son-
dern mit weltweiten Terroran-
schlägen von großer Dimension
in die Staaten des Westens hin-
eingetragen. Durch den gezielten
Einsatz von Propaganda und die
geschickte Nutzung moderner
Kommunikationsmittel versucht
„Al Qaida“, einerseits bei der
Bevölkerung des Westens Angst
und Schrecken zu erzielen,
andererseits in der islamischen
Welt neue Anhänger zu gewin-
nen und Spenden zu werben.
Deshalb ist auch die Finanzie-
rung der Organisation global an-
gelegt: Neben dem umfangrei-
chen Vermögen des Organisa-
tionsgründers Bin Laden finan-
zierte sich „Al Qaida“,  jedenfalls

bis zu ihrer Vertreibung aus Af-
ghanistan, durch Spenden, die
von Anhängern aus der gesam-
ten Welt geleistet wurden; auch
Gewinne aus kriminellen Aktivi-
täten wurden dabei nicht ver-
schmäht.

„Al Qaida“-Strukturen

Obwohl „Al Qaida“ Struktu-
ren in einer Vielzahl von Staaten
unterhält, ist die Organisation
nur in ihrem Kern hierarchisch
aufgebaut; ihre nahezu weltwei-
te Handlungsfähigkeit erlangt sie
über eine Vielzahl von Zellen, die
nur lose und meist nach dem
Zufallsprinzip miteinander ver-
netzt sind.

„Al Qaida“ hat in der Vergan-
genheit vor allem in Afghanistan
eine Reihe von Ausbildungs-
lagern unterhalten, in denen die
Anhänger religiös-ideologisch
unterwiesen, militärisch oder ter-
roristisch geschult wurden. Eini-
ge Zehntausend Personen aus
über 50 Staaten haben an derar-
tigen Ausbildungen teilgenom-
men. Die in ihre Herkunftsländer
zurückgekehrten Teilnehmer bil-
den gemeinsam mit
islamistischen Veteranen aus den
Kämpfen in Afghanistan, in
Algerien, in Tschetschenien, im
ehemaligen Jugoslawien oder
demnächst im Irak die von „Al

Wie viel Vorsicht
ist nötig?
Vor der britischen
Botschaft in
Berlin wurden am
26.11.03 zum
Schutz der Vertre-
tung vor terroristi-
schen Anschlägen
3,5 t schwere
Betonblöcke auf-
gestellt. Im Juli
vergangenen Jah-
res wurden sie
von der Feuerwehr
wieder abtranspor-
tiert.

Foto: ddp
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Qaida“ beeinflussten Terror-
zellen in der arabischen und in
der westlichen Welt. Diese
Terrorzellen dienen einmal als
logistische Basis für die von der
Kernorganisation  geplanten
Anschläge größerer Dimension;
sie können allerdings auch eigen-
ständig Anschläge planen und
durchführen, solange deren Ziel-
richtung mit der von „Al Qaida“
vorgegebenen Intention überein-
stimmt.

Da die Kontakte zwischen den
einzelnen Zellen eher zufällig,
meist auf Grund persönlicher
Bekanntschaften bestehen,
bleibt das Netzwerk in der Re-
gel auch dann intakt, wenn eine
solche Zelle enttarnt wird. Eine
Koordination dieses weitgehend
unstrukturierten Netzwerks von
Terrorzellen erfolgte über „Ge-
bietsrepräsentanten“, die von
„Al Qaida“ entweder gezielt ent-
sandt oder als Ansprechpartner
und Kontaktstellen bekannt ge-
worden sind.

Neben seiner Zellenorga-
nisation kann sich „Al Qaida“
bei Vorhaben auch auf die Infra-
struktur verbündeter Terror-
organisationen abstützen.

Mit den von „Al Qaida“ be-
gangenen Attentaten sowie den
von ihr herausgegebenen und
über Medien oder Internet ver-
breiteten Botschaften übt die
Organisation auch auf andere,
nicht zum eigenen Netzwerk ge-
hörende gewaltbereite Islamis-
ten einen großen und nicht zu
unterschätzenden Einfluss aus:
Sie motiviert diese so genannten
„non-aligned Mujaheddin“ zu
Anschlägen und gibt die Ziel-
richtung vor.

Von der Organisation
zur Bewegung

Durch den zweiten Afghanis-
tan-Krieg wurde „Al Qaida“ ihre
sichere Operationsbasis in Af-
ghanistan genommen; die Ausbil-
dung neuer Kämpfer in den dor-
tigen Lagern wurde gestoppt.
Die Organisation musste auf den
Führungsebenen deutliche Ver-
luste hinnehmen und zog sich in
eine unwirtliche Bergregion in

Pakistan, die „tribalareas“, zu-
rück.

Die USA und Pakistan halten
den militärischen Druck auf die
verbliebenen Reste der Organi-
sation bis heute aufrecht, so dass
sie ihre Operationsfähigkeit
weitgehend verloren hat: Seit-
dem ist es nicht mehr zu einem
von „Al Qaida“ geplanten und
durchgeführten „Mega-An-
schlag“ gegen westliche Interes-
sen gekommen; die vielen seit
2002 durchgeführten Terroran-
schläge in Asien, Afrika und
Europa gingen mit großer Wahr-
scheinlichkeit von regionalen
Terrorgruppen oder -zellen aus.
Eine zentrale, von außen erfol-
gende Steuerung ist jedenfalls
nicht erkennbar. Allenfalls kann
eine (gelegentliche) logistische
Unterstützung vermutet werden.

pierungen lobend und zustim-
mend; auch rufen sie die „Jugend
des Jihad“ in aller Welt zu An-
schlägen auf amerikanische, isra-
elische und europäische Ziele
auf. Auch Deutschland wurde in
diesem Zusammenhang mehr-
fach ausdrücklich als Zielland
genannt.

Damit hat „Al Qaida“ eine
Organisationsveränderung er-
fahren, die sich auf die Prognose
künftiger Gefahren und deren
Abwehr entscheidend auswirkt:
Nachdem „Al Qaida“ offensicht-
lich die Fähigkeit verloren hat, in
relativ kurzen Abständen selbst
Anschläge größerer Dimension
gegen westliche Interessen
durchzuführen, ist es das neue
Ziel der Organisation, mittels
Erklärungen und Botschaften
den weltweiten Jihad zu lenken
und gewaltbereite Islamisten
hierfür zu gewinnen. Diese wer-
den nicht mehr wie früher in den
Sudan oder nach Afghanistan
verbracht, um dort für den Jihad
ausgebildet zu werden, sondern
bleiben in ihrem bisherigen Um-
feld und erwerben sich das für
den Terrorkampf notwendige
Wissen in „virtuellen Aus-
bildungslagern“, die die Organi-
sation im Internet bereit hält.

Es wäre daher für die westli-
chen Staaten höchst gefährlich,
wenn sie bei der Terrorabwehr zu
sehr ihren Blick auf Gefahren
richteten, die ihnen von außen
drohen. Da „Al Qaida“ sich im
Übergang von einer Organisati-

on zu einer Ideologie befindet,
werden die künftigen Risiken
eher vor der eigenen Haustür
entstehen und nicht ihren Ur-
sprung irgendwo am Hindukusch
haben.

Gefährdungsanalyse für
Deutschland

In der jetzigen Phase, in der
„Al Qaida“ lediglich eine
Katalysatorfunktion für den
islamistischen Terror übernimmt,
geht die Hauptgefahr von Terror-
strukturen in den Staaten der
westlichen Welt aus.

Für Deutschland bedeutet
dies, dass auch hier jederzeit
Terroranschläge von lokalen
Terrorgruppen, Netzwerken
oder sogar Einzelpersonen dro-
hen, die von den Ideen „Al
Qaidas“ beeinflusst und inspi-
riert werden. Deutschland gilt
diesen Gefährdern als Teil der
westlichen Welt unter Führung
der USA, die der islamischen
Welt angeblich feindlich gegen-
übersteht. Dass Deutschland am
Krieg gegen den Irak nicht teil-
genommen hat, ist insoweit
zweitrangig: Durch seinen mili-
tärischen Beitrag zur Stabilisie-
rung Afghanistans hat Deutsch-
land in den Augen der Islamisten
hinreichend bewiesen, dass es zu
den „Unterdrückern der islami-
schen Sache“ und den „Handlan-
gern der USA“ gehört.

Ausgehend von den Anschlä-
gen und bekannt gewordenen
Anschlagsplanungen der letzten
Jahre ist in Deutschland am ehes-
ten mit Sprengstoffanschlägen zu
rechnen. Die Bedrohung reicht
hier von Rohrbomben über
Sprengstoff gefüllte Fahrzeuge
bis hin zur koordinierten Zün-
dung von Bomben, wie sie bei
den Anschlägen auf die Madri-
der U-Bahn Verwendung fanden;
auch Selbstmordanschläge sind
denkbar.

Die Terroristen werden bei
ihren Anschlägen keine Unter-
scheidung zwischen staatlichen
Funktionsträgern, militärischen
Zielen und der Zivilbevölkerung
machen.

Die Zielrichtung möglicher

TERRORISMUSBEKÄMPFUNG

Nachdem „Al Qaida“
offensichtlich die
Fähigkeit verloren
hat, in relativ kurzen
Abständen selbst
Anschläge größerer
Dimension gegen
westliche Interes-
sen durchzuführen,
ist es das neue Ziel
der Organisation,
mittels Erklärungen
und Botschaften
den weltweiten
Jihad zu lenken
und gewaltbereite
Islamisten hierfür zu
gewinnen.

Auffällig ist dagegen seit dem
Jahr 2002 ein verändertes
Kommunikationsverhalten von
„Al Qaida“: Während „Al
Qaida“ früher zu von ihr geplan-
ten und durchgeführten Anschlä-
gen keine Taterklärungen abge-
geben oder eine Beteiligung
sogar abgeleugnet hat, äußern
sich nunmehr Bin Laden oder
sein Vertreter Al Zawahiri nach
Anschlägen islamistischer Grup-

Dr. Helmut ALBERT, Direktor
des saarländischen Landes-
amtes für Verfassungsschutz



30  5/2005 Deutsche Polizei

Anschläge ist nicht prognos-
tizierbar: Es kann sich um sym-
bolträchtige Bauwerke, Groß-
ereignisse und kritische Infra-
struktur handeln; die Möglich-
keiten sind so vielfältig, dass eine
auch nur einigermaßen verläss-
liche Prognose ausscheidet. Auch
dürften potenzielle Anschläge
auf einen größtmöglichen Scha-
den, hohe Opferzahlen und
Medienresonanz zielen. Zudem
ist die beabsichtigte Beeinflus-
sung politischer Entscheidungen
denkbar, nachdem der Anschlag
von Madrid Auswirkungen auf
den Ausgang der Parlaments-
wahlen in Spanien hatte und da-
mit letztlich zum Abzug der spa-
nischen Truppen aus dem Irak
geführt hat.

Bekämpfungsansätze

Der wichtigste Bekämpfungs-
ansatz bei dieser gewandelten
Bedrohungslage stellt die Auf-
klärung und Zerschlagung der in
Deutschland vorhandenen oder
neu entstehenden Strukturen
gewaltbereiter Islamisten dar.
Diese Aufgabe ist schwierig,
langwierig, aber nicht unlösbar:

Islamistische Terroristen sind
nicht unsichtbar, sondern entfal-
ten Aktivitäten, die von den

Sicherheitsbehörden und von ei-
ner aufmerksamen Bevölkerung
wahrgenommen werden können.
Deshalb ist es entscheidend, dass
man sich von der in der Öffent-
lichkeit weit verbreiteten Vor-
stellung verabschiedet, bei den
Terroristen handele es sich um so
genannte „Schläfer“, die nach
Erhalt einer Kampfausbildung
nach Deutschland geschickt wur-
den, wo sie nun legal und unauf-
fällig leben, bis sie unvermittelt

einen Terroranschlag begehen.
Die Mitglieder von bisher ent-
tarnten Terrorstrukturen in
Europa waren vielmehr häufig
Kleinkriminelle, die nach ihrer
Bekehrung zum Islam den Weg
in terroristische Strukturen fan-
den, und ihr kriminelles Know-
how in den Dienst der islamis-
tischen Sache stellten. Aber auch
die Attentäter des 11. September
2001, die als Studenten in
Hamburg gelebt haben, entspre-
chen nach heutigen Erkenntnis-
sen nicht dem Typus des „Schlä-
fers“: Mohamed Atta und seine
Mittäter sind erst nach Afghanis-
tan aufgebrochen, um eine terro-
ristische Ausbildung zu erhalten,
nachdem sie bereits geraume
Zeit in Deutschland gelebt hat-
ten; sie unterhielten Kontakte zu
bekannten Islamisten und äußer-
ten in Gesprächen islamistisches
Gedankengut.

Der Schwerpunkt der Auf-
klärungsarbeit der Sicherheits-
behörden muss daher darauf lie-
gen, derartige Radikalisierungs-
prozesse zu erkennen und die
möglichen Täter zu neutralisie-
ren, noch bevor es zu Anschlägen
kommt. Hierfür müssen die
Sicherheitsbehörden des Bundes
und der Länder noch enger un-
tereinander verzahnt werden.
Mit der Schaffung eines „Ge-

meinsamen Terrorismus-Ab-
wehr-Zentrums“ in Berlin, das
diese Arbeit koordinieren soll, ist
zumindest ein Schritt in die rich-
tige Richtung unternommen
worden. Zudem gilt es, Bevölke-
rung und Hilfsdienste auf die
wahrscheinlichsten Anschlags-
szenarien vorzubereiten, damit
im Ernstfall die Rettungs-
maßnahmen so effektiv wie mög-
lich durchgeführt werden kön-
nen.

Auch wenn die Bedrohung in
erster Linie vom Inland ausgeht,
ist bei ihrer Abwehr der militäri-
sche Ansatz noch immer notwen-
dig; er kann sich jedoch darauf
beschränken, den Druck auf „Al
Qaida“ in ihrem derzeitigen
Rückzugsgebiet aufrecht zu er-
halten, so dass ihre Handlungs-
fähigkeit weiter eingeschränkt
bleibt. Daneben ist weiterhin ein
militärischer Einsatz notwendig,
um Afghanistan zu stabilisieren
sowie eine Rückkehr und erneu-
te Festsetzung von „Al Qaida“ in
ihrem Stammland zu verhindern.

Ausblick

Die Bedrohung unserer Si-
cherheit geht ausschließlich von
wenigen gewaltbereiten Extre-
misten aus. Auch wenn deren
Motivation mit religiösen Ver-
satzstücken untermauert wird,
darf die große Mehrheit der
gesetzestreuen Muslime nicht
mit dieser Minderheit in Verbin-
dung gebracht werden. Gerade
eine solche Gleichsetzung würde
die Sichtweise der Islamisten, es
handele sich um einen Konflikt
zwischen Islam und Westen, be-
stärken.

Wichtig ist aber auch, dass die
große Mehrheit der gesetzes-

treuen Muslime deutlich macht,
dass sie das Handeln der Extre-
misten ablehnt und diese in ih-
ren Augen keine Rechtfertigung
in der Religion finden können.
Auf der anderen Seite müssen
Staat und Gesellschaft deutlich
machen, dass sie keine Praktiken
dulden, die unserer Rechtsord-
nung zuwider laufen: Wer in
Deutschland leben will, muss
Werte und Lebensweise der ein-
heimischen Bevölkerung akzep-

tieren und hat nicht das Recht,
seine Glaubensvorstellungen
über die demokratische Rechts-
ordnung zu stellen.

Der islamistische Terror wird
trotz aller Anstrengungen der
Sicherheitsbehörden auch in den
nächsten Jahren weitergehen,
gleichgültig ob Bin Laden gefasst
wird oder nicht. Auch wenn es
gelingen würde, die Logistik von
„Al Qaida“ völlig zu zerschlagen,
wird die von der Organisation
verbreitete Ideologie fortwirken
und dafür sorgen, dass immer
neue Personen in die Netzwerke
gewaltbereiter Islamisten hinein-
gezogen werden. Diese Entwick-
lung wird sich in dem Maße ver-
stärken, wie die Staaten der west-
lichen Welt und insbesondere
ihre Führungsmacht USA den
Eindruck erwecken, sie führten
einen Kampf nicht gegen einzel-
ne Staaten, die ihre Sicherheits-
interessen bedrohen, sondern
ganz allgemein gegen „die isla-
mische Welt“. Der Krieg gegen
den Irak im Jahr 2004, für den die
USA keine überzeugende
Rechtfertigung liefern konnten,
sowie die Drohungen gegen Iran
und Syrien sind jedenfalls geeig-
net, das Weltbild der Islamisten
zu bestärken, der Westen sei dar-
auf aus, diesem Teil der Welt sei-
ne Wertvorstellungen mit Gewalt
aufzuzwingen.

Wenn dem islamistischen Ter-
rorismus der Nährboden entzo-
gen werden soll, kann dies nur
durch eine langfristige und über-
zeugende Änderung in der Poli-
tik des Westens gegenüber der
islamischen Welt erreicht wer-
den: Der Westen muss alle Hand-
lungen und Äußerungen unter-
lassen, die den Schluss zulassen,
er wolle seine Interessen rück-
sichtslos durchsetzen; er muss
den Staaten der islamischen Welt
„auf gleicher Augenhöhe“ be-
gegnen und ihre Völker an sei-
nem Wohlstand teilhaben lassen.

Die ausführliche Version des
Beitrages ist im Mitgliederbereich
unter www.gdp.de zu lesen und
wird außerdem in der nächsten
Ausgabe unserer Fachzeitschrift
„Die Kriminalpolizei“ veröffent-
licht.

Wer in Deutschland leben will, muss Werte
und Lebensweise der einheimischen Bevölkerung
akzeptieren und hat nicht das Recht, seine
Glaubensvorstellungen über die demokratische
Rechtsordnung zu stellen.

TERRORISMUSBEKÄMPFUNG
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Interkulturelle Kompetenz –
Schlüsselqualifikation für Polizeibeamte?
Erfahrungen einer Fortbildungskonzeption bei der
BGS-Dienststelle am Flughafen Frankfurt/Main

Meist sind es die BGS-Beamtinnen und -Beamten am Flug-
hafen Frankfurt/Main, mit denen Fremde auf deutschem
Boden zuerst Kontakt haben. Ihr Verhalten prägt maßgeb-
lich den ersten Eindruck von der Bundesrepublik. Um sie
für die Bedürfnisse von Menschen aus anderen Kulturen
zu sensibilisieren, gibt es seit 1998 das Projekt „Polizei
und Fremde“ des Bundesgrenzschutzamtes Flughafen
Frankfurt/M. Die in punkto Interkulturelle Kompetenz (IK)
Ausgebildeten sollen ihre Kolleginnen und Kollegen bei
Problemen mit Menschen aus fremden Kulturen beraten
und unterstützen. Der Erfolg des Projekts ist messbar:
Konflikte zwischen BGS-Beamten und Fremden sind weni-
ger geworden.

Dass die soziale Kompetenz
mittlerweile bei der Einstellung
von Polizeibeamtinnen und
-beamten und im Bereich der
Aus- und Fortbildung einen ho-
hen Stellenwert hat, ist bekannt.
Jedoch noch nicht flächendeck-
end durchgedrungen ist die Er-
kenntnis, dass die Phänomene
der Globalisierung und weltwei-
ten Migrationsströme die tägli-
che Polizeiarbeit mehr tangieren
als vielen bewusst ist. Auch vor
dem Hintergrund der fortschrei-
tenden Internationalisierung von
Polizeiarbeit ist dringend gebo-
ten, den interkulturellen Aspekt
noch stärker zu berücksichtigen.

Was verbirgt sich hinter
dem Begriff „Interkultu-
relle Kompetenz“ im
Hinblick auf die Polizei-
arbeit?

Es ist im Wesentlichen die Fä-
higkeit im täglichen Polizeige-
schäft einen situationsgerechten,
aber würdevollen Umgang mit

„Polizei und Fremde“ ist
1998 als gemeinsames Projekt
der Grenzschutzseelsorge, der
Evangelischen Kirche Hessen
und Nassau (EKHN) und von
Ausländerbeauftragten der
Polizei entstanden. Seit 2002
ist die Projektform in eine ob-
ligatorische Fortbildungsver-
anstaltung des Bundesgrenz-
schutzamtes Flughafen Frank-
furt/M. übergegangen. Jähr-
lich werden rund 20 zweitägi-
ge Seminare angeboten. Bis
Ende 2004 haben bereits 1.000
Polizeivollzugsbeamte diese
Seminarreihe durchlaufen.

dem polizeilichen Gegenüber
aus fremden Kulturen zu gewähr-
leisten. Dabei wird in der Regel
gleichzeitig eine Konfliktprä-
vention bewirkt.

Bei Qualifikationsmaßnah-
men zur IK sollte den Polizei-
beamtinnen und -beamten be-
wusst gemacht werden, dass die
IK ein Bestandteil der eigenen
sozialen Kompetenz ist bzw. wer-
den muss. Dabei ist es wichtig,
interkulturelle Fachkompetenz
und interkulturelle Handlungs-
kompetenzen zu vermitteln.

Unter interkulturelle Fach-
kompetenz versteht man das
kulturspezifische Hintergrund-
wissen über bestimmte ethnische
Gruppen oder Kenntnisse über
fremde Länder. Konkret bedeu-
tet das für Polizeibeschäftigte,
dass sie sich in ihrem Zuständig-
keitsbereich Hintergrundinfo-
rmationen über Verhaltenswei-
sen, Besonderheiten, Gestiken,
Mimik, religiöse Werte etc. ande-
rer Kulturen verinnerlichen.

Zu interkultureller Hand-
lungskompetenz gehört insbe-
sondere, Verständnis für ver-
schiedene Sicht- und Verhaltens-
weisen zu entwickeln, ohne dabei
Ängste zu empfinden; die per-

sönliche Frustationstoleranz zu
erhöhen und sich über sein eige-
nes Konfliktpotential bewusst zu

werden. Dabei ist es wichtig, sich
zunächst über seine eigene Kul-
tur, einschließlich seiner eigenen
Verhaltensweisen, bewusst zu
werden. Und man sollte sich klar
darüber werden, dass auch das
dienstliche Handeln stark durch
die jeweilige Kulturprägung be-
einflusst ist.

Interkulturelle Handlungs-
kompetenz setzt also interkultu-

relles Lernen voraus. Das bedeu-
tet vor allem, das fremde Orien-
tierungssystem des polizeilichen
Gegenübers wahrzunehmen,
sein Denken, Werten und Han-
deln zu verstehen und dabei eine
Integrationsleistung des eigenen
kulturellen Orientierungssys-
tems zu vollbringen.

Alleine die Vermittlung von
kulturspezifischem Hintergrund-
wissen,  z. B. dass für einen streng
gläubigen Muslim der Koran nur
äußerst sensibel behandelt wer-
den darf, trägt zur Konflikt-
prävention bei. Dies greift z. B.
bei Durchsuchungsmaßnahmen.
Ein Beispiel: Wenn am Flugha-

fen das Gepäck eines Moslems
kontrolliert werden muss und
man einen Koran findet, dann
weiß man, dass man das Buch
weder auf den Boden legen noch
abdecken darf. Um die Gefühle
nicht zu verletzen, gibt man es
dem Mann in die Hand.

Darüber hinaus wurde häufig
das „aggressive“ Auftreten von

FORTBILDUNG
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einigen afri-
k a n i s c h e n
Staatsangehö-
rigen bei Ver-
n e h m u n g e n
oder sonstigen
Eingriffsmaß-
nahmen be-
nannt. Hierbei
konnte den
Teilnehmern
vermittelt wer-
den, dass der
Abstand des
Körpers bei
der Kommuni-
kation und die
Lautstärke der
Sprache sich in
einigen afrika-
nischen Län-
dern deutlich
von westlich-
europäischen
g e p r ä g t e n
Kulturen un-
tersche iden
und eben noch
nicht als be-

sonders aggressives Auftreten
gewertet werden sollte. Wer
darüber Bescheid weiß, kann von
unmittelbaren Zwangsmaßnah-
men erst einmal Abstand neh-
men.

Das Konzept „POLIZEI
und FREMDE“

Die zweitägigen Seminar-
veranstaltungen des Bundes-
grenzschutzamtes Flughafen
Frankfurt wollen insbesondere
folgende Einzelziele erreichen:

• Vermittlung von Grundlagen-
wissen der deutschen Aus-
länderpolitik mit Schwerpunkt
eines geschichtlichen Abrisses
nach 1945 einschl. Zahlen, Da-
ten und Fakten,

•  Abbau von Vorurteilen gegen-
über Ausländern,

• Vermittlung von kulturspe-
zifischem Hintergrundwissen,
insbesondere der afrikani-
schen, arabischen und süd-
amerikanischen Kulturkreise,

• Kontakte/Gespräche mit Mi-
granten,

• Bearbeitung und Analyse von
kulturell bedingten Konfliktsi-
tuationen anhand von eigenen

dienstlich erworbenen Erfah-
rungen mit Ausländern.

Nachdem im vergangenen
Jahr das Fortbildungskonzept
überarbeitet wurde, steht nun
eine wertschätzende Selbst- und
Fremdwahrnehmung im Mittel-
punkt. Bei dieser kulturellen
Selbstreflexion werden eigene
Werte, Einstellung und Verhal-
tensweisen (z. B. Sprachbilder,
Gewohnheiten, übliche Rituale
etc.) kritisch hinterfragt.

Um andere Lebensweisen und
Wertvorstellungen besser nach-
vollziehen zu können, ist es not-
wendig, sich in diese hineinzuver-
setzen. Deswegen werden die
Seminarteilnehmer durch Rol-
lenspiele und Übungen, aber
auch Arbeitsgruppen und Dis-
kussionen, intensiv darin unter-
stützt, ihre Handlungsspielräume
sowie das eigene Verhalten-
spektrum zu er-
weitern.

W i c h t i g
hierbei ist, den
P o l i z e i b e -
amtinnen und
-beamten zu
verdeutlichen,
dass es nicht
darum geht, die
Kultureigen-
heiten zu berei-
nigen, zu ver-
leumden oder
zu vermeiden,
sondern es geht
um eine wert-
s c h ä t z e n d e
Aufmerksam-
keit für die
kulturgebun-
denen Bewer-
tungen, Ver-
haltenserwar-
tungen und
Verhandlungsrituale (insbeson-
dere bei Vernehmungen von Be-
deutung) des polizeilichen Ge-
genübers.

Während der Konfliktanalyse,
bei der die Seminarteilnehmer
von eigenen dienstlichen Erfah-
rungen über Konflikte mit inter-
kulturellem Hintergrund berich-
ten, gibt es sehr viele positive
Erfahrungen bei der Darstellung
von möglichen Lösungsansätzen
für zukünftige Fälle.

Was sollten
Fortbildungsstätten
und Dienststellen der
Polizeien leisten?

Die Fortbildungsstätten der
Polizeien der Länder und des
Bundes sollten sich verstärkt um
die IK-Thematik bemühen und
eine Unterstützung für ihre im
Zuständigkeitsbereich befindli-
chen Polizeidienststellen leisten.
Wichtig hierbei ist, dass bei der
Erstellung von Umsetzungskon-
zepten seitens der Fortbildungs-
stätten nur ein grober Rahmen
gesteckt wird, um die regionalen
Bedürfnisse der jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereiche der Polizei-
dienststellen ausreichend be-
rücksichtigen zu können.

Des Weiteren sollten verstärkt
die vorhandenen Mitarbeiter mit

so genanntem Migrationshinter-
grund in den eigenen Reihen in
Fortbildungskonzepte zur Stei-
gerung der IK eingebunden wer-
den. Ihre Kommunikationskom-
petenzen werden m. E. immer
noch zu wenig als Qualifikation
durch Führungskräfte wahrge-
nommen, obwohl oft das polizei-
liche Gegenüber deutlich eher
bereit ist, Mitarbeiter ausländi-
scher Herkunft als Transfer-
brücke anzusehen. Dadurch

können häufig sogar Konflikt-
eskalationen vermieden und die
Anwendung von Zwangsmaß-
nahmen bzw. Widerstandhand-
lungen verringert werden.

Polizeimanagement sollte sich
bei der Behandlung der Thema-
tik an fünf Schwerpunkten der
IK orientieren:
• Vermittlung von Grundkennt-

nissen über Migration und
Zuwanderung,

• kulturelle Sensibilität der Mit-
arbeiter fördern,

• erkennen und abbauen von
Zugangsbarrieren,

• Befähigung der Mitarbeiter
zum interkulturellen Dialog
und Handeln,

• Förderung der Mehrsprachig-
keit.

Wichtig erscheint die Er-
kenntnis, dass Interkulturelle
Kompetenz   ein Qualifikations-

merkmal einer/s jeden Polizei-
voll-zugsbeamtin/en sein sollte.
Sofern erkannt wird, dass ausrei-
chende IK eine erhebliche Kon-
fliktprävention leisten kann, den-
ke ich, kann man auch von einer
Schlüsselqualifikation sprechen.
Insbesondere wenn man die
Globalisierung und die stark zu-
nehmende Vermischung von
Kulturen weltweit im Auge hat.

Reza Ahmari-Braun
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Polizeihaupt-
kommissar im
BGS, Frank-
furt/M., neben-
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bildungsreihe
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schutzamt
Flughafen
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